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28 2011: Regierungsrat

281 Entscheid vom 18. Januar 2011
Die Beschwerdeflihrerin wehrt sich gegen die Abweisung eines Baugesuchs fur den Neubau einer
Mobilfunkanlage.

Zunachst wird die Verletzung des rechtlichen Gehors festgestellt, da sich die Beschwerdegegner nicht
zum Schreiben des Denkmalpflegers aussern konnten, ihnen der Baubewilligungsentscheid nicht
mitgeteilt wurde, kein Entscheid Uber ihre Einsprache gefallt wurde und sie zunachst nicht in das
Beschwerdeverfahren vor dem Regierungsrat einbezogen worden waren. Da der Anspruch auf rechtliches
Gehor formeller (selbsténdiger) Natur ist, muss bei Feststellung einer Verletzung der angefochtene
Hoheitsakt ohne Ricksicht darauf, ob die Anhérung fiir den Ausgang des Verfahrens relevant ist,
aufgehoben worden waren. Laut Bundesgericht kann die Heilung eines solchen Verfahrensfehlers nur
rechtmassig sein, wenn die unterlassene Anhdérung, Akteneinsicht oder Begriindung in einem
Rechtsmittelverfahren nachgeholt werden kann. Dies soll allerdings die Ausnahme bleiben, da damit der
Instanzenzug verkirzt wird. Im vorliegenden Verfahren wurden eine mundliche Verhandlung mit den
Beschwerdegegnern, die Zustellung sdmtlicher Akten sowie eine Wiederholung des Augenscheins
durchgefiihrt, um das rechtliche Gehér nachtraglich zu gewahren.

Beim Bau einer Mobilfunkanlage bei Baudenkmalern ist insbesondere Art. 3 NHG zu beachten.
Antennenanlagen durfen nur dann bewilligt werden, wenn sie in der fur das Baudenkmal massgebenden
Umgebung nicht wahrgenommen werden kénnen. Im vorliegenden Fall handelt es sich nach kantonaler
Inventarisierung um ein schitzenswertes Baudenkmal. Die Mdglichkeit einer verniinftigen Abwagung der
sich im Einzelfall entgegenstehenden Interessen muss gewahrleistet werden. Bei Objekten von regionaler
und lokaler Bedeutung, welche die Kantone bezeichnen, besteht von Bundesrechts wegen fir die
Bewilligung von Mobilfunkanlagen mindestens das durch Art. 3 NHG vorgegebene Schutzniveau. Eine
Mobilfunkanlage kann nicht bewilligt werden, wenn die Interessen am Natur- und Heimatschutz gegenuber
den o6ffentlichen und privaten Interessen an der Errichtung einer Mobilfunkanlage Uberwiegen. Die
zustandige Behorde hat fir die Erteilung einer Baubewilligung am Schutzobjekt oder in dessen relevanter
Umgebung ein denkmalpflegerisches Fachgutachten einzuholen und eine Interessenabwagung
vorzunehmen. Damit der Schutz von Art. 3 NHG Uberhaupt zur Anwendung gelangt, muss das Objekt
nach kantonalem Recht als Denkmal unter Schutz gestellt worden sein, denn was unter dem Schutz der
Denkmalpflege steht, bestimmt sich - mit Ausnahme der Bundesinventare (vgl. Art. 6 NHG) - nach
kantonalem Recht.

Der Denkmalschutz im Kanton Zug kennt zwei verschiedene Kategorien von Denkmalern, namlich die
geschutzten (§4 DSG) und die schitzenswerten (§5 DSG).

Ein geschitztes Denkmal liegt vor, wenn ein Objekt von sehr hohem wissenschaftlichem, kulturellem oder
heimatkundlichem Wert und einzeln unter Schutz gestellt worden ist. Fiir solche geschiitzten Denkmaler
und deren Umgebung besteht eine verfahrensrechtliche Meldepflicht der Gemeinden an das Amt fir
Denkmalpflege und Archaologie fiir jegliche geplanten baulichen Veranderungen.

Schutzenswerte Denkmaler bestehen dann, wenn deren Schutz erwogen wird, d.h. dass der kantonale
Schutz noch in der Schwebe ist. Auch bei geplanten baulichen Veranderungen an schiitzenswerten
Denkmalern besteht eine Meldepflicht, damit das Amt fiir Denkmalpflege und Archaologie rechtzeitig
informiert ist und das betroffene Objekt noch unter Schutz gestellt werden kann. Im Unterschied zu den
geschutzten Objekten, sind die Eigentiimer von schitzenswerten Objekten sowie die Eigentimer in der
naheren Umgebung nicht in ihrer Verfigungsgewalt beschrankt.

Im vorliegenden Fall ist das umstrittene Objekt im Inventar der schiitzenswerten Denkmaler aufgefiihrt.
Obwohl zunachst das Unterschutzstellungsverfahren eingeleitet worden war, wurde das Objekt
schlussendlich nicht unter Schutz nach § 4 DSG gestellt. Deswegen geniesst das Objekt keinen
Umgebungsschutz. Allerdings ist die in der ndheren Umgebung stehende Kirche ein geschitztes Objekt
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nach §4 DSG. Deswegen musste geprift werden, ob deren Umgebungsschutz (vgl. Art. 29 Abs. 1 DSG)
durch die baulichen Veranderungen am umstrittenen Objekt verletzt wird. Der Denkmalpfleger macht
geltend, dass eine Mobilfunkantenne an diesem Ort in jeder Beziehung fremd und stérend sei.

Der Regierungsrat folgt jedoch im vorliegenden Fall nicht den Stellungnahmen der kantonalen
Denkmalpflege, denn das Wesen des geschiitzten Denkmals ,Kirche® wird durch die geplante
Mobilfunkantenne nicht beeintrachtigt, weswegen die Beschwerde gutgeheissen wird.

28.2 Entscheid vom 25. Januar 2011

Die Beschwerdeflihrerenden wehren sich gegen Eingriffe in ihr Grundeigentum im Gefolge des Neubaus
von drei Mehrfamilienhausern in der Nachbarschaft; Rechtsverweigerungs- und
-verzogerungsbeschwerde als Rechtsmittel.

Eine Rechtsverweigerung liegt nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung zu Art. 29 BV vor, wenn eine
Gerichts- oder Verwaltungsbehorde untatig bleibt. Ebenfalls als Rechtverweigerung gilt das
unrechtmassige Nichteintreten, die Nichtbeurteilung einzelner Begehren, die unzulassige Einschrankung
der Kognition, die Verletzung des rechtlichen Gehdrs sowie die tberspitzte Handhabung von formellen
Vorschriften.

Von Rechtsverzdgerung wird nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung zu Art. 29 BV gesprochen, wenn
eine Behdrde nicht innert angemessener Frist tatig wird, obwohl sie zum Tatigwerden verpflichtet ware.
Rechtsverzdgerung ist auch dann gegeben, wenn eine zum Handeln verpflichtete Behdrde ein Verfahren
ungebuhrlich verschleppt, ein Verfahren ohne zureichende Griinde einstellt oder unnétigen
Prozessaufwand treibt.

Zunachst muss ein Anspruch der Gesuchstellenden auf Behandlung ihres Begehrens bestehen. Anspruch
auf Erlass einer Verfligung besteht in der Praxis nur dann, wenn ein schutzwiirdiges Interesse geltend
gemacht werden kann. Dazu muss die Verwaltungsbehdrde zunachst gesetzlich beauftragt sein, tatig zu
werden. Im vorliegenden Fall ist das schutzwiirdige Interesse der Beschwerdeflihrenden zu bejahen, da
sie als Nachbarn durch ein nicht bewilligtes Bauwerk oder eine nicht bewilligte Nutzung rechtlich oder
tatsachlich direkt berthrt sind. Die Baubehorde ist grundséatzlich dazu verpflichtet, gegen
Baurechtswidrigkeiten einzuschreiten und muss deshalb auch Anzeigen nachgehen, die auf solche
Verhaltnisse hinweisen. Im vorliegenden Fall geht es um die Verletzung des Grenzabstandes fiir
Terrainveranderungen von 0.50 m (vgl. §31 Abs. 1 BO Zug).

Sodann muss die von Gesuchstellenden beantragte Anordnung geeignet sein, ein Rechtsverhaltnis
individuell-konkret festzulegen. Dies ist vorliegend der Fall, da die Begehren der Beschwerdefiihrenden
dazu geeignet sind, die Rechtswidrigkeit der unbewilligten Terrainveranderungen zu beseitigen.

Zudem missen die gesuchstellenden Personen grundsatzlich tber ein dem Rechtsschutzinteresse in
Anfechtungsstreitigkeiten vergleichbares Interesse verfigen. Auch dieses ist im vorliegenden Fall
gegeben.

Wird die Rechtsverweigerungsbeschwerde gutgeheissen, ist die Sache mit der Aufforderung zum
Tatigwerden an die untatige Instanz zuriickzuweisen.

28.3 Entscheid vom 22. Februar 2011

Die Beschwerdefuhrenden wehren sich gegen die Erteilung einer Baubewilligung fir eine Arealbebauung,
den Neubau eines Mehrfamilienhauses mit Gemeinschaftsraum, mit Sonnenkollektor- und
Photovoltaikanlage und Einstellhalle.

Die Beschwerdeflhrenden riigen eine Verletzung der Begriindungspflicht und damit eine Verletzung des
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rechtlichen Gehdrs durch die Vorinstanz. Der Anspruch auf rechtliches Gehor ist formeller Natur. Seine
Verletzung fuhrt ungeachtet der Erfolgsaussichten der Beschwerde in der Sache selbst zur Aufhebung des
angefochtenen Entscheids. Ein unbedingter Anspruch auf vorherige Anhérung steht den Betroffenen
insbesondere dann zu, wenn die Verwaltung einen besonders schweren Eingriff in die hochstpersonliche
Rechtssphare der Betroffenen tatigen will. Dazu gehort insbesondere das Recht der Betroffenen, sich vor
Erlass eines Entscheids zur Sache selbst zu dussern, erhebliche Beweise beizubringen, Einsicht in die
Akten zu nehmen, mit Beweisantragen gehdért zu werden und an der Erhebung wesentlicher
Entscheidungsgrundlagen entweder mitzuwirken oder sich zumindest dazu dussern zu kénnen. Diese
Mitwirkung der in ihrem Eigentumsrecht Betroffenen kann geeignet sein, den Entscheid der Behérde zu
beeinflussen. Die Behdrde hat ausserdem alle Vorbringen zu prifen. Diese Prifung soll auch in die
Begriindung des Entscheids einfliessen. Im vorliegenden Fall hat die Vorinstanz ihren Entscheid - wenn
auch eher knapp - genligend begriindet, weswegen ihr keine Verletzung des rechtlichen Gehors
vorgeworfen werden kann.

Weiter rligen die Beschwerdefiihrenden eine mangelnde Erschliessung. Gemass Art. 22 RPG ist
Voraussetzung fiir eine Baubewilligung, dass die Bauten und Anlagen dem Zweck der Nutzungszone
entsprechen und das Land erschlossen ist. Land gilt als erschlossen, wenn die fiir die betreffende
Nutzung hinreichende Zufahrt besteht (Art. 19 Abs. 1 RPG). Bei der Erschliessung unterscheidet man
zwischen der Groberschliessung, der Feinerschliessung und dem sogenannten Hausanschluss. Als
Groberschliessung gilt die Versorgung eines zu tUberbauenden Gebiets mit den Hauptstrangen der
Erschliessungsanlagen, namentlich Strassen und Wege sowie Wasser-, Energieversorgungs- und
Abwasserleitungen. Die Feinerschliessung umfasst den Anschluss der einzelnen Grundstticke an die
Hauptstrange der Erschliessungsanlagen mit Einschluss von 6ffentlich zuganglichen Quartierstrassen und
offentlichen Leitungen. Der eigentliche Hausanschluss ist vom Bauherrn zu planen und in den
Projektplanen darzustellen. Die Baureife einer Liegenschaft ist gegeben, wenn ein Grundstiick alle
kérperlichen und rechtlichen Eigenschaften aufweist, die fir eine Uberbauung zwingend notwendig sind,
so dass der Baubewilligung nichts im Wege steht. Allgemein ist eine Erschliessung aber erst gentigend,
wenn sie auch rechtlich gesichert ist, wenn also gewahrleistet ist, dass eine fir sie notwendige Anlage
auch wirklich gebaut werden kann.

Im vorliegenden Fall ist die Erschliessung des Baugrundstiicks allerdings nur gegeben, wenn zum einen
die Einmundung der Zufahrtsrampe um 2 m von der Ecke des Nachbargrundstiicks aus gemessen
gekropft und zum anderen das Sichtfeld auf dem Nachbargrundstiick freigehalten wird. Die rechtliche
Erschliessung ist vorliegend unbestritten. Da es aber an der faktischen Erschliessung mangelt, hat die
Vorinstanz die Baubewilligung wegen fehlender Baureife zu Unrecht erteilt.

284 Entscheid vom 29. Marz 2011
Die Beschwerdefiihrenden wehren sich gegen eine Umzonung ihrer Grundstiicke in Planungszonen.

Missen Nutzungsplane angepasst werden oder liegen noch keine vor, so kann die zustandige Behdrde
fur genau bezeichnete Gebiete Planungszonen bestimmen. Innerhalb der Planungszonen darf nichts
unternommen werden, was die Nutzungsplanung erschweren kénnte. Planungszonen sind mit ihrer
offentlichen Auflage wirksam. Die zustandige Behorde bemisst sie auf langstens fiinf Jahre. Sie kann die
Geltungsdauer einmalig um héchstens zwei Jahre verlangern (vgl. Art. 27 RPG und § 35 PBG). Gemass
Bundesgericht entfallt vor Erlass der Planungszone die Gewahrung des rechtlichen Gehors, da die
Massnahme einerseits nur vorsorglich und von beschrankter Dauer ist, andererseits ihren Zweck nur
erreichen kann, wenn sie unmittelbar wirksam wird. Im vorliegenden Fall hat die zustandige Behdérde die
umstrittene Planungszone formell korrekt erlassen.

Die Beschwerdefiihrenden riigen, dass sie im vorliegenden Fall durch die Festsetzung der Planungszonen
eine offentlich-rechtliche Eigentumsbeschrankung erleiden. Eine solche ist mit der Eigentumsgarantie nur
vereinbar, wenn die Voraussetzungen von Art. 36. BV erfiillt sind. Mit den Vorschriften von Art. 27 RPG
sowie § 35 PBG ist eine hinreichende gesetzliche Grundlage fir die Festsetzung von Planungszonen
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gegeben. Auch das erforderliche 6ffentliche Interesse am Erlass der umstrittenen Planungszone wird
bejaht. Die Festsetzung der Planungszone muss zudem dem Verhaltnismassigkeitsgrundsatz mit seinen
drei Aspekten entsprechen: Die Zweckmassigkeit lasst sich ohne Probleme begriinden. Der Grundsatz
der Erforderlichkeit untersagt, dass Planungszonen in rdumlicher, sachlicher und zeitlicher Hinsicht
dartber hinausgehen dirfen, was zur Erreichung des Zwecks notwendig ist. Vorliegend lasst es sich
rechtfertigen, die Geltungsdauer der Planungszonen bis zur Rechtskraft der Genehmigung der jeweiligen
Nachbesserung der Ortsplanungsrevision zu befristen. Da Planungszonen inhaltlich jedoch unstrukturierte
Massnahmen sind, stellt die hier angesprochene Zumutbarkeit kein tauglicher Massstab der
Zweckmassigkeitspriifung dar.

28.5 Entscheid vom 5. April 2011
Die Beschwerdefuhrerin wehrt sich gegen die Erteilung einer Baubewilligung fir eine nachbarliche Garage
anstelle des bisherigen Schopfs.

Die Beschwerdeflhrerin rugt, bei der Baubewilligung handle es sich nicht um den ,Abbruch einer
bestehenden Garage“ bzw. deren ,Ersatzbaute®, da bisher lediglich ein Schopf mit ungeniigender
Grundmasse sowie ungeeigneter Ture fur Fahrzeuge bestanden habe. Der Gemeinderat gehe
offensichtlich und bewusst von einer falschen Sachverhaltsdarstellung aus.

Das Gesetz schreibt nicht vor, dass fur die Publikation im Amtsblatt die Begriffe aus dem Grundbuch
Ubernommen werden miissen. Mit den im Amtsblatt publizierten Begriffen miissen die gemeinten
Gebaude identifiziert werden kdnnen und sie diirfen nicht irrefliihrend sein. Deswegen ist im vorliegenden
Fall die Riige der Beschwerdefiihrenden unbegriindet, wenn sie geltend macht, dass das umstrittene
Objekt falschlicherweise als ,Garage“ anstatt ,Holzschopf* bezeichnet wurde.

Kleinbauten sind eingeschossige, nicht Wohn- oder Gewerbezwecken dienende Nebengebaude von
héchstens 50 m2 Grundflache, 3.50 m Gebaudehohe und 5 m Firsthéhe. Die geplante Baute dient als
Garage und nicht zu Wohn- oder Gewerbezwecken, weshalb sie von ihrer Nutzung her nicht zum
bestehenden Wohnhaus gehért. Dass die geplante Garage ohne Abstand an das bestehende Wohnhaus
anschliesst, steht einer Qualifizierung als Kleinbaute im Sinne von § 2 PBG nicht entgegen, zudem ist sie
eingeschossig.

Da die geplante Garage mit dem bestehenden Wohnhaus zusammengebaut wird, ist die dadurch neu
entstehende gesamte Gebaudelange zu tberprifen. Die Gebaudelangen werden an den Seiten des
kleinsten Rechtecks gemessen, welches das Gebdude umgibt. Auskragende Gebaudeteile wie
Dachvorspringe, Vordacher, Balkone usw. werden nicht beriicksichtigt (§ 6 Abs. 1 und Abs. 2 V PBG). Im
vorliegenden Fall ist die maximale Gebaudelange von 30 m (vgl. § 43 BO) eingehalten.

Vorliegend weisen die Plane einen Strassenabstand von lediglich 1 m aus, womit der regulare
Strassenabstand von 4 m (§ 17 Abs. 2 GSW) nicht eingehalten ist. Gemass § 17 Abs. 3 GSW kann in
Ausnahmefallen und insbesondere fiir Kleinbauten die Baubewilligungsbehérde eine Unterschreitung des
Abstands gegen Revers zulassen. Als nicht zu unterschreitendes Mass bei Strassenabstanden gilt 0.50 m
(§11 Abs. 1 V GSW). Die Nichteinhaltung des Strassenabstands flihrt im vorliegenden dazu, dass auf der
Suldseite des Grundstlicks der Beschwerdeflhrerin die Sicht unnétig eingeschrankt wird. Die
Bauherrschaft hat kein Wahlrecht, einerseits zwar den Grenzabstand zum Gebaude der
Beschwerdeflihrerin nicht auszuschodpfen, daflir aber die Sicht auf andere Weise einzuschranken.
Entscheidend ist dabei nicht, dass durch den Anbau der Garage an das Wohngebaude die jetzt
bestehende Durchsicht geschlossen wird. Es besteht kein Anspruch auf Durchsicht oder Aussicht, sofern
die Bauvorschriften eingehalten werden. Trotzdem Uberwiegen im vorliegenden Fall die privaten
Interessen der Beschwerdefiihrerin an der Einhaltung des regularen Strassenabstands, weswegen
diesbezuglich die Beschwerde gutgeheissen wird.

Der Parkierungsverkehr darf den Verkehrsfluss des offentlichen Strassennetzes nicht in unzumutbarer
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Weise behindern, insbesondere durch Mandver auf der Fahrbahn oder Rickstau bei Einfahrten. Der
Parkierungsverkehr darf die zu Fuss Gehenden und die Fahrerinnen und Fahrer leichter Zweirader nicht
gefahrden und soll deren Komfort nicht unnétig verringern, beispielsweise durch Umwege. Vorliegend ist
eine solche unzumutbare Behinderung des 6ffentlichen Strassennetzes nicht ersichtlich. Auch die
Sichtfelder werden im vorliegenden Fall nicht eingeschrankt.

28.6 Entscheid vom 12. April 2011
Der Beschwerdefuhrer wehrt sich gegen die Erteilung einer Baubewilligung fir einen Neubau eines
Mehrfamilienhauses inkl. Abbruch der bestehenden Bauten.

Die Beschwerdelegitimation Dritter fir Verwaltungsbeschwerden beim Regierungsrat besteht nur, wenn
der Dritte bereits als Einsprecher am Baubewilligungsverfahren teilgenommen hat und vom
angefochtenen Entscheid besonders berthrt ist und ein schutzwiirdiges Interesse an dessen Aufhebung
oder Anderung hat (vgl. §41 Abs. 1 VRG). Im vorliegenden Fall hat der Beschwerdefiihrer nicht als
Einsprecher am Baubewilligungsverfahren fiir das zweite, abgeanderte Baugesuch teilgenommen.
Entgegen der Auffassung des Beschwerdeflihrers war die Gemeindeverwaltung nicht verpflichtet, ihn zu
informieren, dass der Bauherr ein neues Baugesuch eingereicht hatte. Fiir die Wahrnehmung der
Rechtsschutzméglichkeiten ist in jedem Fall die Amtsblattpublikation massgebend. Nachdem der
Beschwerdefuhrer am Einspracheverfahren gegen das neue, abgeanderte Baugesuch nicht
teilgenommen hat, kann auf seine Verwaltungsbeschwerde nicht eigetreten werden. Zudem ist die
notwendige Beziehungsnahe eines Einsprechers und Beschwerdeflihrers zum umstrittenen Bauprojekt,
welche Voraussetzung flir das besondere Berlihrtsein von einem Entscheid ist, beim Beschwerdefiihrer
ebenfalls nicht gegeben.

28.7 Entscheid vom 3. Mai 2011
Der Beschwerdefuhrer wehrt sich gegen die Erteilung einer Baubewilligung fur einen Neubau eines
Einfamilienhauses mit Garage.

In §65 lit. f der neuen BO Oberageri wurde ibergangsrechtlich bestimmt, dass die
Uberbauungsbestimmungen fiir das Gebiet Hagli vom 10. Marz 1987 aufgehoben werden. In §29 BO
wurden dafur bezuglich der Zonenvorschriften ,Abweichende Bestimmungen fir die Wohnzone Hagli“
festgelegt. Mit den Uberbauungsbestimmungen wurden auch der in Art. 1 Ziff. 1 der
Uberbauungsbestimmungen erwéhnte Gestaltungsplan und die Schemaschnitte aufgehoben. Demnach
wurden mit der Bauordnung 2006 alle Baubestimmungen, die ausserhalb der Bauordnung standen,
aufgehoben, so auch die Uberbauungsbestimmungen fiir das Gebiet Hagli. Es trifft zwar zu, dass die
Uberbauungsbestimmungen in der Bauordnung ihre Auswirkungen haben, von einer ,rechtlichen und
faktischen Gesamtplanung® kann aber nicht gesprochen werden. Mit der Erlauterung, dass die ,bisher in
separaten Ordnungen enthaltenen Vorschriften nun formell in die Bauordnung integriert werden®, war nicht
gemeint, dass die gesamten Uberbauungsbestimmungen nun im Kleid der Bauordnung weitergelten
wurden. Vielmehr war damit gemeint, dass neben der Bauordnung keine weiteren Bauvorschriften mehr
(formell) bestehen sollen. Die Uberbauungsbestimmungen wurden nicht vollsténdig, sondern nur teilweise
Ubernommen. Durch die neue positiv rechtliche Regelung der Bauvorschriften fiir das Gebiet Hagli in der
Bauordnung 2006 hatte der Gesetzgeber unmissverstandlich legiferiert, insbesondere auch, dass (nur)
Bewahrtes beibehalten werden sollte. Ansonsten wurden die Uberbauungsbestimmungen Hagli
ausdricklich aufgehoben (§ 65 lit. f BO) bzw. durch neue Bestimmungen ersetzt (§ 29 BO), welche nun
normative Kraft haben.

Der Grundsatz von Treu und Glauben gebietet ein loyales und vertrauenswirdiges Verhalten im
Rechtsverkehr. Er gilt im 6ffentlich-rechtlichen wie auch im privatrechtlichen Bereich. Der Grundsatz des
Vertrauensschutzes verleiht einer Person Anspruch auf Schutz des berechtigten Vertrauens in behérdliche
Zusagen oder sonstiges, bestimmte Erwartungen begriindendes Verhaltender Behorden. Der Einzelne
muss sich also auf Informationen oder auf das Verhalten einer Behdrde verlassen kénnen. Staatliches
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Handeln muss kohérent, d.h. logisch, zusammenhangend und nicht widersprichlich sein. Im vorliegenden
Fall kann der Beschwerdeflhrer keinen solchen Verstoss gegen Treu und Glauben geltend machen.

Asthetikvorschriften bezwecken den Schutz des Landschafts-, Orts- und Strassenbildes, der historischen
Statten sowie der Natur- und Kunstdenkmaler. Bauten und Anlagen dirfen gemass der in allen kantonalen
Baugesetzen zu findenden Generalklausel diese Schutzobjekte weder verunstalten noch erheblich
beeintrachtigen, sie sollen sich so in die Umgebung eingliedern, dass eine gute Gesamtwirkung entsteht.
Die Verunstaltungs- und Beeintrachtigungsverbote sowie die Eingliederungsgebote kommen
entsprechend ihrer Natur als Generalklauseln nur subsidiar zu detaillierten Regelungen zum Zuge.
Umgekehrt kdnnen sie aber auch dann angerufen werden, wenn alle anderen relevanten Bauvorschriften
(wie z. B. Geschosszahl, Abstande) eingehalten worden sind. Der asthetische Eindruck wird durch eine
Vielzahl von Faktoren mitbestimmt. Grosse Bedeutung kommt den verwendeten Materialien und Farben
sowie den ausseren Proportionen zu. Die Gesamtbeurteilung eines Vorhabens hat sich von den
erwahnten objektiven Kriterien und nicht von der Vorstellung asthetisch besonders empfindsamer
Personen oder vom Volksempfinden leiten zu lassen. Die gestalterischen Anforderungen sind nicht
absolut. Da sie Einschrankungen der Eigentumsgarantie und allenfalls anderer Grundrechte zur Folge
haben, missen sie stets das Verhaltnismassigkeitsprinzip wahren.

In der im Gebiet Hagli ausgeschiedenen Wohnzone sind Neubauten besonders gut in die bestehende
Uberbauung einzuordnen. Im Ubrigen gelten folgende zusétzliche Bestimmungen: a. freistehende
Garagen sind nicht gestattet. b. Garagenvorplatze, Besucherparkplatze und Hauseingange dirfen nur mit
Pflastersteinen oder Natursteinen ausgestaltet werden (§ 29 BO). Gemass Antrag der Planungs- und
Baukommission hat der Gemeinderat die besonders gute Einordnung bejaht, nachdem sich die Planungs-
und Baukommission zuvor noch kritischer gedussert hatte. Im vorliegenden Fall sind die Voraussetzungen
von § 29 lit. a und b BO erfillt.

Da vorliegend auch die besonders gute Einordnung in die bestehende Uberbauung bejaht werden kann,
wird die Beschwerde als unbegriindet abgewiesen.

28.8 Entscheid vom 3. Mai 2011
Die Beschwerdefuhrerin wehrt sich gegen das Gastspiel ,Die Patienten®: Verhaltnis zur Verordnung tber
die Benltzung des Hirsgartenareals ( Feststellungsverfligung).

Die Anfechtungslegitimation von Verfigungen und Entscheiden setzt ein aktuelles praktisches Interesse
des Beschwerdefuhrers voraus. Ein solches Interesse wird bejaht, wenn der erlittene Nachteil im Zeitpunkt
der Beurteilung noch besteht und durch die Gutheissung der Beschwerde beseitigt wiirde.
Ausnahmsweise kann auf das Erfordernis des aktuellen Interesses verzichtet werden, wenn sich die
aufgeworfene Frage jederzeit unter gleichen oder ahnlichen Umstanden wieder stellen konnte, an ihrer
Beantwortung wegen ihrer grundsatzlichen Bedeutung ein hinreichendes o6ffentliches Interesse besteht
und eine rechtzeitige Uberpriifung im Einzelfall kaum je méglich wéare. So kann das Verbot einer
Demonstration tberpruft werden, auch wenn der fir die Demonstration vorgesehene Zeitpunkt inzwischen
verstrichen ist. Der Entscheid kann hier zwar an einem unzuldssigen Verbot nichts mehr andern, aber
immerhin Richtlinien fiir das kiinftige Verhalten der Behorden vermitteln. In § 5 Abs. 4 HGV sind
Grossanlasse namentlich erwahnt und der Gemeinderat hat sich dahingehend gedussert, dass solche
Anlasse auch zukunftig mdglich sein sollen. Es besteht ein dffentliches Interesse daran, dass die
Auslegung der HGV geklart wird, damit sie ihren Zweck, die ordnungsgemasse o6ffentliche Benutzung des
Hirsgartenareals (§ 1 Abs. 1 HGV), erfiillen kann. Deswegen ist vorliegend die Legitimation zu bejahen.

Das Hirsgartenareal ist eine 6ffentliche Anlage bestehend aus drei Grundstlicken von insgesamt ca.
16’000 m2, das im Eigentum der Einwohnergemeinde Cham steht. Das Hirsgartenareal steht der
Offentlichkeit zur Verfligung, es finden zahlreiche Veranstaltungen darauf statt. Fir die Benltzung der
Anlagen und des 6ffentlichen Grundes fiir Anldsse und Veranstaltungen ist im Rahmen des gesteigerten
Gemeingebrauchs eine Bewilligung erforderlich (§ 1 Abs. 4 HGV). Gemass §4 Abs. 1-3 HGV werden ein-
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oder mehrtagige ,stark stérende“ Veranstaltungen mit je 25 Punkten und ein- oder mehrtagige ,massig
stérende” mit je 5 Punkten bewertet. Es durfen jahrlich so viele Veranstaltungen durchgefihrt werden,
dass eine Punktzahl von 280 nicht Gberschritten wird (§4 Abs. 5 HGV). Bisher wurden auf dem
Hirsgartenareal lediglich ein- oder mehrtagige Veranstaltungen durchgefihrt. Mit dem Musical ,Die
Patienten® hat nun erstmals eine langer dauernde Veranstaltung stattgefunden. Der Gemeinderat vertritt
die Meinung, dass auch diese und vergleichbare Veranstaltungen nur mit 25 Punkten bewertet werden
sollen, weil die HGV keine andere Bewertung erlaubt.

Ein Erlass verletzt das Rechtsgleichheitsgebot gemass Art. 8 Abs. 1 BV, wenn er rechtliche
Unterscheidungen ftrifft, fir die ein vernlinftiger Grund in den zu regelnden Verhaltnissen nicht ersichtlich
ist, oder Unterscheidungen unterlasst, die sich aufgrund der Verhaltnisse aufdrangen, wenn also Gleiches
nicht nach Massgabe seiner Gleichheit gleich und Ungleiches nicht nach Massgabe seiner Ungleichheit
ungleich behandelt wird. Vorausgesetzt ist, dass sich die ungerechtfertigte Gleich- bzw.
Ungleichbehandlung auf eine wesentliche Tatsache bezieht. Bei der Beurteilung, ob die tatsachlichen
Unterschiede erheblich und vorgenommenen Differenzierungen sachlich gerechtfertigt sind, ist vom
Zweck des Erlasses auszugehen. Deswegen ist eine Ungleichbehandlung nur bei einem erheblichen
tatsachlichen Unterschied zulassig. Im vorliegenden Fall wird die Grossveranstaltung Musical ,Die
Patienten®, welche inkl. Proben sowie Auf- und Abbau ca. 1,5 Monate dauerte, mit dem Gastieren des
Zirkus Royal verglichen, der mit Auf- und Abbau insgesamt fiinf Tage auf dem Hirsgartenareal logierte.
Wenn nun fiir das Musical, gleich wie flir den Zirkus, 25 Punkte angerechnet werden, dann wird vorliegend
deutlich Ungleiches gleich behandelt. So kénnten das ganze Jahr hindurch ohne Unterbruch
Veranstaltungen auf dem Hirsgartenareal stattfinden. Dies ist aber gerade nicht der Zweck der HGV, die
durch eine maximale Punktezahl von 280 Punkten die Zahl der Veranstaltungstage begrenzen will.
Aufgrund dessen ist vorliegend die HGV in dem Sinne anzupassen, dass kinftig eine bessere
Qualifizierung von Grossanlassen wie das Musical ,Die Patienten* méglich ist.

28.9 Entscheid vom 3. Mai 2011
Der Beschwerdeflihrer wehrt sich gegen die Nichterteilung einer Baubewilligung fiir Balkone in der
Altstadt.

Der Anspruch auf rechtliches Gehdr ist ein selbstédndiges Grundrecht, das in Art. 29 BV verankert ist. Es
umfasst den Anspruch auf vorgangige Orientierung und Ausserung, Mitwirkungsrechte bei der
Beweiserhebung, Akteneinsichtsrecht, Recht auf Vertretung und Verbeistandung sowie den Anspruch auf
Begriindung von Verfugungen (Art. 29 Abs. 2 BV). Der Anspruch auf vorgangige Orientierung beinhaltet
eine Mitteilungspflicht der Behérden und ist Voraussetzung dafiir, dass der Betroffene seine Anspriiche
rechtzeitig geltend machen kann. Eine Verfligung gilt dann als richtig eréffnet, wenn sie von der Behérde
schriftlich zugestellt wird und eine Begriindung sowie eine Rechtsmittelbelehrung enthalt (§§ 19 und 48
VRG). In der Rechtsmittelbelehrung sind das ordentliche Rechtsmittel, die Rechtsmittelinstanz sowie die
Rechtsmittelfrist anzugeben. Wird eine Verfiigung mangelhaft eroéffnet, diirfen den Parteien daraus keine
Nachteile erwachsen (Art. 38 VwVG). Eine mangelhafte Eroffnung einer Verfligung fihrt in der Regel zu
deren Anfechtbarkeit, nur ausnahmsweise bei schwerwiegenden Form- und Eréffnungsfehlern zur
Nichtigkeit.

Im vorliegenden Fall wurden Balkone fiir ein Altstadthaus projektiert, das als Baudenkmal von lokaler
Bedeutung unter Denkmalschutz gestellt ist. Es gilt § 30 DSG, wonach Veranderungen des Bauzustands
oder der geschatzten Ausstattung eines Denkmals der Zustimmung der Direktion des Innern bedirfen,
und somit nicht bloss einer Stellungnahme der kantonalen Fachinstanz. Vorliegend hat die Direktion des
Innern diese Zustimmung verweigert, da Balkonanbauten dem charakteristischen Bild der Altstadt
widersprachen und zudem nicht mit einem geschiitzten Denkmal vereinbar seien, was auch der standigen
Praxis des Verwaltungsgerichts entspricht.

Aufgrund des Gesagten, wird vorliegend die Beschwerde abgewiesen.

Urteile und Entscheide in Sachen Planungs- und Baurecht
Druckdatum: 29. April 2026 1"



28.10 Entscheid vom 10. Mai 2011
Die Beschwerdefuhrenden wehren sich gegen die Erteilung einer Baubewilligung fur eine Arealbebauung.

Der Anspruch auf rechtliches Gehdr beinhaltet das Recht eines Privaten, in einem vor einer Verwaltungs-
oder Justizbehdrde gefuhrten Verfahren mit seinem Begehren angehdrt zu werden, Einblick in die Akten
zu erhalten und zu den fiir die Entscheidung wesentlichen Punkten Stellung nehmen zu kénnen. Dazu
gehdrt auch das Recht auf Begriindung einer Verfiigung. Fir die kantonalen Behérden finden neben den
Mindestgarantien, die sich aus Art. 29 Abs. 2 BV ergeben, zusatzlich die kantonalen
Verfahrensvorschriften Anwendung. Fir den vorliegenden Fall heisst dies, dass die Begriindungspflicht fiir
Entscheide auch in § 20 Abs. 1 VRG verankert ist. Der Anspruch auf Begriindung setzt voraus, dass eine
Behdrde die Vorbringen einer Partei tatsachlich hért, prift und berticksichtigt und ihren Entscheid vor
diesem Hintergrund begriindet. Darzulegen sind in der Regel der zugrunde gelegte Sachverhalt und
dessen rechtliche Wirdigung. Umfang und Dichte der Begriindung richten sich nach den Umstanden des
zu beurteilenden Sachverhalts. Bei klarer Sachlage und bestimmten Normen kdonnen bereits Hinweise auf
Rechtsgrundlagen gentigen. Die Behdrden sind aber nicht verpflichtet, sich zu allen Rechtsvorbringen der
Partei zu dussern. Es genligt, wenn ersichtlich ist, von welchen Uberlegungen sich eine Behérde leiten
liess.

Im vorliegenden Fall sind die Ausfilhrungen der Vorinstanz ausfiihrlich und auch geniigend begriindet,
weswegen die Riige der Beschwerdefiihrenden abgewiesen wird.

Gemass § 14 V PBG darf der Erdgeschossfussboden entweder héchstens 1,2 m Uber dem tiefsten oder
0,3 m Uber dem héchsten Punkt des gewachsenen Terrains langs der Geb&dudefassade liegen. Liegt der
Fussboden des Erdgeschosses hoher als 3 m Gber dem tiefsten Punkt des gewachsenen Terrains langs
der Gebaudefassade, zahlt das Erdgeschoss als zwei Geschosse. Bei besonderem Gelandeverlauf kann
die Hohenlage der angrenzenden Strassen und Wege berticksichtigt werden. Allfallige Niveaulinien
bleiben vorbehalten (§ 13 Abs. 3V PBG).

Im vorliegenden Fall werden die Vorschriften von § 14 V PBG eingehalten.

Der Begriff der Ausniitzungsziffer ist in § 15 V PBG definiert. Gemass § 16 Abs. 2 Bst. 2 V PBG miissen
Flachen von Gemeinschaftsraumen in Wohnhausern mit mehr als drei Wohnungen nicht angerechnet
werden. Der von den Beschwerdefiihrenden als ,Gemeinschaftsraum/Wellness/ Fitness® genannte Raum,
der sich im 1. UG befindet, ist ein solcher Gemeinschaftsraum, der nicht angerechnet werden muss.
Demnach erweist sich auch diese Riige der Beschwerdefiihrenden als unbegriindet.

Der Begriff Attikageschoss wird weder im kantonalen Recht noch in der Bauordnung definiert. In §8 V
PBG wird die zulassige Grosse des Dachgeschosses angegeben, damit ein Attikageschoss noch als
Dachgeschoss gilt und nicht als Vollgeschoss. Gemass § 8 Abs. 2 V PBG darf ein Attikageschoss eine
Flache von maximal 60 % jener des obersten Vollgeschosses aufweisen. Nach der Definition des
Attikageschosses in der Interkantonalen Vereinbarung Uber die Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB)
sind Attikageschosse auf Flachdachern aufgesetzte, zusatzliche Geschosse. Daher muss ein
Attikageschoss bei mindestens einer ganzen Fassade gegentiber dem darunterliegenden Geschoss um
ein bestimmtes Mass zurlickversetzt sein. Aus diesen Ausfiihrungen folgt, dass ein Attikageschoss auf
einem Flachdach aufgesetzt und dass dieses Geschoss daran erkennbar ist, dass es auf einer oder auf
mehreren Seiten gegeniiber dem darunterliegenden Geschoss zurlickversetzt ist. Vorliegend sind diese
Bestimmungen erfillt, weswegen die Rlige abgewiesen wird.

Gemass §29 Abs. 2 PBG gelten fiir Arealbebauungen spezielle gemeindliche Bauvorschriften. In § 53 Bst.
a BO sind die architektonischen und stadtebaulichen Anforderungen an eine Arealbebauung definiert.
Diese Bestimmung ist als positive asthetische Generalklausen formuliert, wobei gegentiber der
Einzelbauweise nicht eine gute, sondern eine besonders gute Losung verlangt wird. Die Bauten und
Anlagen einer Arealbebauung mussen zunachst fur sich allein betrachtet eine besonders gute
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architektonische Lésung darstellen, was sich in der Situierung, der dusseren Gestaltung der einzelnen
Bauten sowie in der Material- und Farbgebung niederzuschlagen hat. Weiter wird eine gute Einordnung in
das jeweilige Landschaftsbild und die jeweilige Quartierstruktur verlangt.

Entgegen der Auffassung der Beschwerdefuhrenden ist das Quartierbild nicht homogen, sondern sehr
heterogen. Das Bauprojekt entspricht damit in dieser Hinsicht den Anforderungen von § 53 Bst. a BO,
weswegen die Beschwerde abgewiesen wird.

28.11 Entscheid vom 24. Mai 2011
Die Beschwerdefiihrenden wehren sich gegen die Erteilung einer Baubewilligung flir eine Arealbebauung.

Die Arealbebauung unterscheidet sich dahingehend von der Einzelbauweise, dass sie gemass § 17 BO
erhdhten Anforderungen geniigen muss. Dies bedeutet, dass eine Arealbebauung beispielsweise eine
gute architektonische Gestaltung aufweisen, sich besonders gut in das Landschaftsbild einordnen, Gber
besonders gute Freizeit-, Erholungs- und Gartenflachen verfligen, oder zweckmassig erschlossen sein
muss. Weist die Arealbebauung Vorteile beziiglich Gestaltung, Wohnkomfort, Erschliessung, Ausstattung
und Okologie auf, kann in bestimmtem Masse von den Bauvorschriften abgewichen werden.

Im vorliegenden Fall muss die betroffene Uberbauung zumindest als Vorlaufer einer heutigen
Arealbebauung angesehen werden, weswegen auch die heutigen Vorschriften Gber Arealbebauungen
wegleitend sind.

Ist eine Arealbebauung erstellt, kdnnen einzelne Teile nicht mehr beliebig verandert werden. Im Gegenzug
zur grosseren Gestaltungsfreiheit, die das gemeindliche Recht einrdumt, wird das bauliche Konzept zur
rechtlichen Grundlage fiir spatere Anderungen. Nachtréagliche Anderungen einer Arealbebauung sind
daher nur mit Riicksicht auf das Ganze bewilligungsfahig (§ 29 Abs. 4 PBG). Somit ist fiir eine
Konzeptanderung innerhalb der Arealliberbauung grundsatzlich die Zustimmung aller Eigentimer der
Arealbebauung nétig. Es sollen aber berechtigte bauliche Anliegen nicht an der fehlenden Zustimmung
scheitern. Die Zustimmung aller Betroffenen ist immer dann nétig, wenn es sich um eine wesentliche
Konzeptanderung handelt. Eine solche ist dann als wesentlich zu erachten, wenn das zu beurteilende
Bauprojekt vom urspriinglichen Arealbebauungskonzept abweicht.

Vorliegend ist eine solche wesentliche Anderung des Arealbebauungskonzepts zu bejahen, weswegen die
Zustimmung aller Arealgenossen erforderlich ist. Eine solche Zustimmung wurde nicht eingeholt. Die
Wabhrscheinlichkeit, nachtraglich die Zustimmung aller beizubringen, scheint angesichts der Beschwerden
gering zu sein.

28.12 Entscheid vom 24. Mai 2011
Die Beschwerdefiihrenden wehren sich gegen eine Zonenplan- und Bebauungsplananderung.

Gemass § 10 Abs. 1 Ziff. 3 Gemeindegesetz haben Mitglieder von Gemeindebehérden und Kommissionen
sowie Gemeindebeamte und -angestellte vor allen Instanzen in den Ausstand zu treten bei der
Vorbereitung, Behandlung und Erledigung von Geschaften, die Rechte oder Interessen juristischer
Personen oder wirtschaftlichen Unternehmungen, an denen sie massgeblich beteiligt oder deren Organ
sie sind, betreffen. Ein unter Verletzung der Ausstandspflicht gefasster Beschluss einer Gemeindebehérde
oder eine getroffene Verfiigung eines Gemeindebeamten ist vom Regierungsrat auf Beschwerde hin
aufzuheben. Vorbehalten bleibt das Einschreiten der Aufsichtsbehérde von Amtes wegen (§ 10 Abs. 4
Gemeindegesetz). Im vorliegenden Fall ist keine solche Ausstandspflichtverletzung ersichtlich.

Quartiergestaltungsplane bilden die Grundlage fiir weitere Planungsschritte. Sie dienen unter anderem
der Ausarbeitung und Beurteilung von Bebauungsplanen (vgl. §4 Abs. 3 BO). Da ein
Quartiergestaltungsplan ein dem Bebauungsplan vorgehender Planungsschritt ist, sind Fortentwicklungen
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und Anderungen des Bebauungsplans méglich.

Gemass Art. 21 Abs. 1 RPG sind Nutzungsplane fiir jedermann verbindlich. Haben sich die Verhaltnisse
erheblich geandert, so werden Nutzungsplane Uberprift und nétigenfalls angepasst (Art. 21 Abs. 2 RPG).
Eine Planung, die nicht mehr zeitgerecht ist, widerspricht nicht nur den Planungsgrundsatzen des RPG,
sondern im Fall von Nutzungseinschrankungen auch der Eigentumsgarantie. Auf der anderen Seite
kénnen Uberpriifungen und Anpassungen von Nutzungsplanen sowohl éffentlichen als auch privaten
Interessen entgegenstehen. Unter dem Gesichtspunkt der Rechtssicherheit ist zu beachten, dass
Nutzungsplane ihren Zweck der Schaffung einer grundeigentiimerverbindlichen und parzellenscharfen
Nutzungsordnung nur erflillen kénnen, wenn sie eine gewisse Bestandigkeit aufweisen. Eine standige
Uberpriifung und - erst recht - die jederzeitige, vorbehaltlose Anderung der Nutzungsplane stiinde in
Widerspruch zum Grundsatz der Planbestandigkeit. Im Rahmen einer Interessenabwagung muss gepruft
werden, ob die durch die wesentliche Anderung der Verhaltnisse begriindeten éffentlichen Interessen an
einer Anderung des Plans die gegenlaufigen (privaten und éffentlichen) Erhaltungsinteressen tiberwiegt.
Im vorliegenden Fall widerspricht die Einzonung nicht den rechtlichen Bestimmungen des Raumplanungs-
und Umweltrechts, weswegen die Riige unbegriindet ist.

Gemass Art. 10 Abs. 2 WaG ist beim Erlass und bei der Revision von Nutzungsplanen nach dem RPG
eine Waldfeststellung in jenem Bereich anzuordnen, wo Bauzonen an den Wald grenzen oder in Zukunft
grenzen sollen. Gestiitzt auf eine solche rechtskraftige Waldfeststellung sind die Waldgrenzen in den
Bauzonen einzutragen (Art. 13 Abs. 1 WaG). Im vorliegenden Fall besteht keine Gefahrdung des Waldes
und eine erneute Waldfeststellung im Rahmen dieses Bebauungsplanverfahrens macht auch keinen Sinn.

Die Beschwerdefihrenden machen weiter denkmalschutzrechtliche Aspekte geltend: Das Bauernhaus ist
im Inventar der schitzenswerten Denkmaler nach § 5 DMSG eingetragen. Der umstrittene Bebauungsplan
sieht keine baulichen Veranderungen am Bauernhaus selber vor, hingegen legt er in der Umgebung des
Bauernhauses verbindliche Bestimmungen fest. Demnach steht vorliegend der Umgebungsschutz des
inventarisierten Objekts Bauernhaus nach § 29 DMSG in Frage. Als verfahrensrechtliche Vorschrift
schreibt § 29 Abs. 2 DMSG vor, dass die Gemeinden bauliche Veranderungen in der ndheren Umgebung
schitzenswerter Denkmaler vor Erteilung der Baubewilligung dem Amt fiir Denkmalpflege und
Archaologie zur Stellungnahme melden. Dabei geht es um eine fachliche Einschatzung, ob mit dem
geplanten Bauprojekt der Wert des Denkmals, wenn es denn unter Schutz gestellt ware, wesentlich
beeintrachtigt wirde. Im vorliegenden Fall nimmt der Bebauungsplan auf das Bauernhaus Riicksicht,
obwohl es kein geschitztes Denkmal im Sinne von § 4 DMSG ist. Deswegen trifft es nicht zu, dass die im
Bebauungsplan festgelegten Bestimmungen den Vorgaben des DMSG nicht gentigen.

Gemass Zonenplan besteht eine Bebauungspflicht flir das betroffene Gebiet. Nach § 11 Abs. 5 Satz 2 BO
legt der Bebauungsplan unter anderem die Grosse und die Nutzung der 6ffentlichen Freirdume fest. Die
offentliche Freiflache soll min. 3 % der anrechenbaren Landflache betragen. Die Freiflachenziffer ist das
Verhaltnis der offenen Flache fur Spiel- und Ruheplatze, Parks und Garten zur anrechenbaren Landflache
(§21 V PBG). Diese Vorschrift ist im vorliegenden Fall erfiillt, weswegen die Riige in diesem Umfang
unbegriindet ist.

Des Weiteren wehren sich die Beschwerdefiihrenden insbesondere gegen die geplante
Verkehrserschliessung. Gemass Art. 19 Abs. 1 RPG ist Land erschlossen, wenn fur die betreffende
Nutzung hinreichende Zufahrt besteht und die erforderlichen Wasser-, Energie- sowie Abwasserleitungen
so nahe heranflihren, dass ein Anschluss ohne erheblichen Aufwand maglich ist. Gemass § 7 V GSW sind
als Regeln der Technik im Interesse der Verkehrssicherheit die Normen des VSS fiir den Bau, Unterhalt
und Signalisation sowie die Markierung von Strassen und Wegen wegleitend. Der Bebauungsplan enthalt
Bestimmungen zur Erschliessung innerhalb des Bebauungsplanperimeters. Der Regierungsrat stellt fest,
dass die betroffene Uberbauung im vorliegenden Fall geniigend erschlossen ist.

Fir die bauliche Entwicklung eines Gebietes kdnnen durch den Gemeinderat Quartiergestaltungspléane
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erlassen werden. Sie dienen als Grundlage fur die Ausarbeitung und Beurteilung von Arealbebauungen
und Bebauungspléanen und zur Ausscheidung von o6ffentlichen Quartierrdumen (§4 Abs. 3 BO). Aufgrund
dieser Bestimmung wird klar, dass ein Quartiergestaltungsplan rechtlich nicht mit einem
grundeigentimerverbindlichen Bebauungsplan gleichzusetzen ist. Im vorliegenden Fall riigen die
Beschwerdeflihrenden insbesondere das Energiekonzept. Da aber dessen Bestimmungen nicht tber
diejenigen des Gesetzes hinausgehen, sind die beschlossenen Bestimmungen zum
Energieversorgungskonzept rechtmassig.

Aus diesen Griinden wird vorliegend die Beschwerde als unbegriindet abgewiesen.

28.13 Entscheid vom 28. Juni 2011
Die Beschwerdeflihrenden wehren sich gegen die Erteilung einer Baubewilligung.

Zu den objektiven Prozessvoraussetzungen gehért in erster Linie die gultige Beschwerdeschrift. Gemass
§44 Abs. 1 VRG muss die Beschwerdeschrift einen Antrag und eine Begriindung enthalten. Die
Begriindung braucht nicht zutreffend zu sein, muss aber sachbezogen sein und zumindest sinngemass
auf einen zulassigen Rechtsmittelgrund schliessen lassen. Sie kann allenfalls unterteilt werden in eine
Schilderung des Sachverhalts und in Erérterungen lber die Rechtslage in formeller und materieller
Hinsicht. An die Begriindung sind keine allzu hohen Anforderungen zu stellen. Fehlt jedoch der
Beschwerdeschrift jede Begriindung, so ist darauf nicht einzutreten. Die Begriindung muss sodann in der
Beschwerdeschrift selber enthalten sein. Der blosse Verweis der Rechtschrift auf die Akten, andere
Schriftstlicke oder Beilagen ist unbeachtlich und reicht nicht aus. Durch die pauschale Verweisung in der
Rechtsschrift auf Akten, andere Schriftstlicke und Beilagen hat im vorliegenden Fall der Beschwerdefiihrer
seine Begriindungspflicht verletzt.

Deswegen stellt sich die Frage, ob dem Beschwerdeflihrer zur Behebung dieses Mangels eine kurze Frist
zur Nachbesserung hatte angesetzt werden sollen unter der Androhung, dass sonst auf die Beschwerde
nicht eigetreten werden kdnne (§44 Abs. 3 VRG). Es kann nicht der Sinn der gesetzlichen Bestimmung
sein, dass auf jede, in irgendwelcher Form vorgebrachte, unklare Eingabe hin dem Beschwerdefiihrer eine
Nachfrist zur Verbesserung angesetzt werden muss. Mangel im Sinne von § 44 Abs. 3 VRG sind formelle
Mangel, die nach dem Willen des Gesetzgebers verbesserungsfahig sein sollen. Ist also eine Begrindung
zwar vorhanden, jedoch bezliglich der Sachverhaltsdarstellung ungentigend substanziert oder in
rechtlicher Hinsicht summarisch, liegt grundsatzlich kein Mangel im Sinne von §44 Abs. 3 VRG vor und
die Ansetzung einer Nachfrist erlbrigt sich. Die Nachfrist soll nicht dazu dienen, die Frist zur
Beschwerdebegrindung zu verlangern, d.h. eine inhaltlich ungeniigende Rechtsschrift zu erganzen.
Demnach erwirbt die beschwerdefihrende Partei keinen Anspruch auf Fristansetzung mittels Einreichung
einer unvollstandigen Begriindung. Deshalb ist im vorliegenden Fall nur insofern darauf einzutreten, als
die Beschwerdeschrift selbst einen Antrag und eine Begriindung enthalt.

In § 19 V PBG ist die Ausnutzungsubertragung geregelt. Diese Vorschrift enthdlt - entgegen der Meinung
der Beschwerdefilhrenden - die Regelung fur den innerzonalen Ausnitzungstransfer. Danach ist die
Ausniitzungsibertragung der vertragliche Verzicht des Grundeigentiimers auf Ausschopfung

der Ausnutzungsziffer zugunsten seines Nachbars. Der Vertrag muss folgende Voraussetzungen erflllen:
a) auf dem begtinstigten Grundstiick darf die zulassige Ausnitzungsziffer um héchstens einen Viertel
erhoht werden, b) die Grundstiicke miissen Zonen angehdren, die eine gleiche Nutzung gestatten und c)
die Ubrigen Bestimmungen gehen dem Anspruch auf Ausschépfung der Ausnitzungsziffer vor. Im Bereich
der Grundsticksgrenze liegende Wege, Erschliessungsstrassen und Fliessgewasser hindern die
Ausniitzungsibertragung nicht (§ 19 V PBG). Da diese zugerische Bestimmung eine genligende
gesetzliche Grundlage fiir den innerzonalen Ausnuiitzungstransfer darstellt, ist die Beschwerde in diesem
Umfang unbegriindet.

Gemass § 18 V PBG gilt die Nichtanrechenbarkeit fir Fahrbahnen und unmittelbar anstossende Gehwege
von oOffentlichen Strassen und die Fahrbahnen von Radstrecken. Das bedeutet, dass die Fahrbahnen von
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Privatstrassen bei der anzurechnenden Landflache bertcksichtigt werden und dass auf diesen
Fahrbahnen Ausnltzung liegt. Da es sich im vorliegenden Fall um eine Privatstrasse handelt und damit
zur anzurechnenden Landflache zahlt, ist die Beschwerde in diese Umfang abzuweisen.

Eine Ubertragung der Ausniitzung auf nicht angrenzende Grundstiicke schliesst § 19 V PBG nicht aus. Im
Bereich der Grenzen beider Grundstiicke liegende Wege, Strassen und Fliessgewasser, selbst wenn sie
ausparzelliert sind, hindern den Ausnutzungstransfer ebenfalls nicht. Daraus erhellt, dass die belastete
und die begunstigte Parzelle nicht notwendigerweise aneinander grenzen mussen. Liegt nun aber
zwischen dem beglinstigten und dem belasteten Grundstiick eine weitere Parzelle, miisste an sich die
Ausniitzung zuerst auf die mittlere und von dort aus auf die beglinstigte Parzelle ibertragen werden.
Somit braucht es fiir den guiltigen Vertrag des Ausnitzungstransfers die Unterschrift aller drei
Grundeigentimer. Zudem mussen die Voraussetzungen von § 19 Abs. 1 Bst. a-c V PBG sowohl beim
mittleren als auch beim beguinstigten Grundstiick eingehalten werden. Da im vorliegenden Fall diese
Voraussetzungen bei beiden Parzellen erfiillt sind, ist der Ausniitzungstransfer rechtens und die
Beschwerde in diesem Umfang unbegriindet und deshalb abzuweisen.

28.14 Entscheid vom 12. Juli 2011
Die Beschwerdeflihrenden wehren sich gegen Sanierungsmassnahmen fiir private Kanalisationsanlagen
in der Grundwasserschutzzone.

Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehor (Art. 29 Abs. 1 und 2 BV). Der Anspruch auf
rechtliches Gehor ist formeller Natur. Seine Verletzung fiihrt ungeachtet der Erfolgsaussichten der
Beschwerde in der Sache selbst zur Aufhebung des angefochtenen Entscheids. Ein unbedingter Anspruch
auf vorherige Anhérung steht den Betroffenen insbesondere dann zu, wenn die Verwaltung einen
besonders schweren Eingriff in die hdchstpersonliche Rechtsphére, namentlich in die Eigentumsfreiheit
der Betroffenen tatigen will. Dazu gehért insbesondere das Recht des Betroffenen, sich vor Erlass einer
Sanierungsverfligung des Gemeinderats zur Sache selbst zu aussern, erhebliche Beweise beizubringen,
Einsicht in die Akten zu nehmen, mit Beweisantragen gehoért zu werden und an der Erhebung wesentlicher
Entscheidungsgrundlagen entweder mitzuwirken oder sich zumindest dazu dussern zu kénnen. Diese
Mitwirkung der in ihrem Eigentumsrecht Betroffenen kann geeignet sein, den Entscheid des Gemeinderats
zu beeinflussen.

Die Rechtsprechung geht davon aus, dass der Mangel der Gehdérsverweigerung geheilt werde, wenn die
unterlassene Anhoérung in einem Rechtsmittelverfahren nachgeholt wird. Voraussetzung ist jedoch, dass
eine Prifung im gleichen Umfang wie durch die Vorinstanz erfolgt. Insbesondere die Lehre vertritt die
Ansicht, dass die Heilung des rechtlichen Gehdrs nur zugelassen werden soll, wenn sie im Interesse des
Betroffenen liegt.

Die Beschwerdeinstanz muss mit einer umfassenden und freien Uberpriifungsbefugnis ausgestattet sein
und davon auch tatsachlich Gebrauch machen. Dem Regierungsrat kommt im
Verwaltungsbeschwerdeverfahren volle Uberpriifungsbefugnis zu (Art. 47 Abs.1 VRG). Er ist nicht an die
Parteiantrage gebunden und kann den angefochtenen Entscheid zugunsten oder zuungunsten einer
Partei andern. Im Ubrigen muss die Beschwerdeinstanz das Versaumte der Vorinstanz tatséchlich
nachholen. Zudem diirfen vor der Beschwerdeinstanz nur reine Rechtsfragen beurteilt werden. Stehen
dagegen Ermessensfragen zur Diskussion, muss Rickweisung an die Vorinstanz erfolgen. Da im
vorliegenden Fall nicht nur Rechts- sondern auch Ermessensfragen zu beurteilen sind, kann der
Verfahrensmangel nicht ge t werden. Die Beschwerde ist somit wegen Verletzung des rechtlichen Gehors
gutzuheissen, die angefochtene Verfligung aufzuheben und die Angelegenheit zur Uberarbeitung an den
Gemeinderat zurlickzuweisen.

Unter dem polizeilichen Eingriff verstehen Praxis und Doktrin die staatliche Abwehr von Gefahren flr Leib
und Leben, fir die Gesundheit, die 6ffentliche Ordnung und die Sicherheit. Die polizeiliche Tatigkeit soll
dem Einzelnen und der Einzelnen und der Gemeinschaft drohende Gefahren abwenden oder Schaden
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verhuten, ist aber bisweilen mit einer Schadigung einer unmittelbar betroffenen Person verbunden. Die
Entschadigungslosigkeit polizeilicher Eingriffe beruht auf dem Grundgedanken, dass niemandem das
Recht zusteht, die 6ffentliche Ordnung und Sicherheit zu stéren oder zu gefahrden. Wesentlich fiir die
Entschadigungslosigkeit polizeilicher Eigentumseingriffe ist, dass eine ernsthafte und unmittelbare Gefahr
in voraussehbarer Weise nach einem polizeilichen Eingriff ruft. Eigentumsbeschrankungen, die zur
Abwehr von konkreten Gefahren fiir genutzte Trinkwasservorkommen dienen, sogenannte
Polizeimassnahmen, sind grundsatzlich von den Grundeigentimern entschadigungslos hinzunehmen. Im
vorliegenden Fall werden die Grundeigentimer die Kosten fir die Sanierung ihrer privaten
Kanalisationsleitungen wohl entschadigungslos hinnehmen missen.

28.15 Entscheid vom 12. Juli 2011
Der Beschwerdefuhrer wehrt sich gegen die Erteilung einer Baubewilligung.

Unter einer Sistierung versteht man die vorlaufige Einstellung eines hangigen Verfahrens. Die Sistierung
ist im VRG nicht geregelt, sie ist in der Praxis aber im Rahmen der Verfahrensleitung allgemein anerkannt.
Eine Sistierung ist dann angezeigt und sinnvoll, wenn ein Entscheid von einem anderen Entscheid
abhangt oder wesentlich beeinflusst wird. Da dies im vorliegenden Fall nicht zutrifft, ist eine Sistierung des
laufenden Verfahrens nicht geboten.

Die Profilierung oder Aussteckung ist die vereinfachte Darstellung eines Bauvorhabens im Gelande. Die
Aussteckung weist zunachst die Privaten auf ein hangiges Baugesuch hin, ferner soll es den Nachbarn
eine raumliche Vorstellung des Projekts vermitteln. Die Profilierung muss wahrend der ganzen Auflagefrist
stehen. Gemass §28 Abs. 2 V PBG dirfen die Profile vor rechtskraftiger Erledigung des Baugesuches nur
mit Zustimmung der Bauverwaltung der Einwohnergemeinde entfernt werden. Die Baubehdérde hat die
Aussteckung beziiglich ihrer Ubereinstimmung mit den Planen zu kontrollieren. Grundsatzlich muss eine
Profilierung korrigiert werden, wenn sie nicht den Planen entspricht. Nach Erteilung der Baubewilligung
kann sich der Nachbar im Beschwerdeverfahren auf die Mangelhaftigkeit der Profilierung berufen. Jedoch
nur, wenn er dadurch in seiner Interessenwahrung beeintrachtigt wurde. Dies ist etwa der Fall, wenn ein
grober Fehler der Profilierung einen Nachbarn davon abgehalten hat, Einsprache zu erheben. Eine
unrichtige, sogar selbst eine fehlende Profilierung, stellt keinen Nichtigkeitsgrund der Baubewilligung dar.
Da vorliegend dem Beschwerdefuhrer keine Nachteile entstanden sind, ist die Rlige abzuweisen.

Auch die weiteren Riigen beziglich Plananderungen, Steigung resp. Gefalle bei Ein- und Ausfahrten,
Einpassung in die Umgebung, Strassenabstand, Grenzabstand und Ausnitzungsziffer sind unbegrindet
und werden abgewiesen.

28.16 Entscheid vom 12. Juli 2011
Die Beschwerdefilhrenden wehren sich gegen die Erteilung einer Baubewilligung.

Zunachst rigen die Beschwerdeflihrenden das anwendbare Recht: Gemass §47 Abs. 2 VRG sind die
tatsachlichen und rechtlichen Verhaltnisse im Zeitpunkt des Beschwerdeentscheids des Regierungsrats
massgebend, soweit sich aus der Natur der Streitsache nichts anderes ergibt. Nach § 74 Abs. 2 nBO
werden die im Zeitpunkt des Inkrafttretens der neuen Bauordnung hangigen Rechtsmittelverfahren in
Anwendung des bisherigen Rechts entschieden, es sei denn, das neue Recht ware fir die Bauherrschaft
glinstiger als das bisherige. Vorliegend kommen die entsprechenden Bestimmungen der alten BO zur
Anwendung, da sich das neue Recht nicht als giinstiger erweist. Deswegen sind die Beschwerden in
diesem Umfang abzuweisen.

Das Gemeindegesetz enthalt keine Grundlage fir eine Prasidialverfiigung, da im vorliegenden Fall weder
Abs. 1 noch Abs. 2 von § 90 Gemeindegesetz zur Anwendung kommen. Hingegen ist in § 7 Abs. 4 PBG
eine Spezialregelung vorgesehen, nach der der Gemeinderat seine Befugnisse als
Baubewilligungsbehdrde teilweise an eine untergeordnete Gemeindebehdrde delegieren kann. Im
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vorliegenden Fall wurde von dieser Méglichkeit Gebrauch gemacht. Die erwahnte Kompetenzdelegation
an den Gemeindeprasidenten zur Erteilung von Baubewilligungen wahrend den Sommerferien unter dem
Vorbehalt der nachtraglichen Genehmigung durch den Gemeinderat als Kollegialbehérde diirfte in der
Praxis eher aussergewodhnlich sein, sie entspricht jedoch den Vorgaben von §7 Abs. 4 PBG.

Weiter rigen die Beschwerdeflihrenden die Verletzung der Grenz- und Gebaudeabstandsvorschriften. Da
im vorliegenden Fall aber ein Naherbaurecht besteht, erweisen sich diese Riigen als unbegriindet.

Auch weitere Rlgen wie beispielsweise hinsichtlich Einpassung des Bauprojekts in die bauliche und
landschaftliche Umgebung sowie ungeniigende Verkehrserschliessung etc. sind unbegriindet und
deswegen abzulehnen.

28.17 Entscheid vom 16. August 2011
Der Beschwerdeflihrer wehrt sich gegen die Erteilung einer Baubewilligung fur einen Wind-Energie-Turm.

Ein Wind-Energie-Turm ist eine technische Anlage, die bezweckt, Uber eine sich mit dem Wind drehende
Doppelhelix einen Generator anzutreiben, um Strom zu erzeugen. Der Wind-Energie-Turm muss der
Nutzungszone entsprechen (Art. 22 Abs. 2 lit. b RPG). Allgemein gilt, dass Zonenkonformitat in erster
Linie einen positiven, funktionalen Zusammenhang zwischen Bauvorhaben und Zonenzweck verlangt. Sie
ist nicht schon damit erwiesen, dass das Bauwerk dem Zonenzweck - besonders was Immissionen angeht
- nicht entgegensteht. Gemass § 19 PBG sind Wohnzonen fliir Wohnzwecke bestimmt. Nichtstérende
Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe sind zulassig. Nach dem Grundsatz der Trennung von Baugebiet
und Nicht-Baugebiet sind Energieerzeugungsanlagen in Bauzonen zu erstellen, wozu die Wohnzone
zweifelsfrei gehort. Der positive, funktionale Zusammenhang besteht vorliegend darin, dass der Wind-
Energie-Turm Energie zeugt, die in der Wohnzone verwendet wird. Die geplante Baute ist deshalb wie
andere Energieerzeugungsanlagen, insbesondere auch alternative Energieanlagen wie
Sonnenkollektoren wohnzonenkonform.

Der Gebaudebegriff ist im kantonalen Recht nicht ausdricklich bestimmt. Eine Umschreibung findet sich
in der IVHB, der aber der Kanton Zug nicht beigetreten ist. Gemass Anhang 1 Ziff. 2.1 IVHB sind Gebaude
ortsfeste Bauten, die zum Schutze von Menschen, Tieren oder Sachen eine ortsfeste Uberdachung und in
der Regel weitere Abschliisse aufweisen. Nach § 2 Abs. 1 Allgemeine Bauverordnung/ZH sind Gebaude
Bauten und Anlagen, die einen Raum zum Schutz von Menschen oder Sachen gegen aussere,
namentlich atmospharische Einfliisse mehr oder weniger vollstdndig abschliessen. Diese
Umschreibungen kénnen fiir den vorliegenden Fall herangezogen werden. Der geplante Wind-Energie-
Turm kann von Menschen nicht betreten werden und er ist auch nicht dazu geeignet, Menschen oder
Sachen gegen aussere atmospharische Einflisse zu schiitzen. Der Wind-Energie-Turm verfiigt auch tber
kein festes Dach oder weitere Abschlisse und stellt somit kein Gebaude in diesem Sinne dar.

Die Gebaudehdhe gemass § 12 V PBG ergibt sich aus der Summe der einzelnen, in der Héhe begrenzten
Vollgeschosse. In der vorliegend betroffenen Wohnzone kdme man auf eine maximal zulassige
Gesamthohe von 12.70 m (drei Vollgeschosse sowie zusatzliches Attikageschoss). Der geplante Wind-
Energie-Turm hat aber keine Geschosse, weshalb diese Bauvorschrift nicht libertragen werden kann.
Trotzdem kann der Turm nicht beliebig hoch gebaut werden. Immerhin kann festgehalten werden, dass
der vorliegende Wind-Energie-Turm nur 0.44 m héher wird, als die zuldssige H6he mit Schragdach,
weswegen die Rlge unbegriindet ist.

Gemass § 20 Abs. 1 BO missen sich Bauten, Anlagen und Umschwung hinsichtlich Lage, Grosse,
Gestaltung, Materialisierung und Farbgebung in die Umgebung einordnen, sodass eine gute
Gesamtwirkung entsteht. Das Einordnungsgebot gilt insbesondere auch fir Antennen, Beschriftungen,
Reklamen und dergleichen. Als Energie erzeugende Anlage muss sich der geplante Wind-Energie-Turm
an dieser Einordnungsvorschrift messen lassen, die eine positive dsthetische Generalklausel darstellt,
welche lber ein blosses Verunstaltungsverbot hinausgeht. Der geplante Wind-Energie-Turm verfiigt mit
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den zwei Doppelhelices Uber eine optisch ansprechende Form. Zudem wird er in das Ensemble der
bestehenden bauerlichen Gebaude aufgenommen. Da vorliegend eine gute Gesamtwirkung entsteht, ist
diese Rlge abzuweisen.

Nach Art. 11 Abs. 2 USG und §7 Abs. 1 lit. a und b LSV missen bei neuen ortsfesten Anlagen die
Larmemissionen soweit begrenzt werden, als dies technisch und betrieblich mdglich sowie wirtschaftlich
tragbar ist, und dass die von der Anlage allein erzeugten Larmemissionen die Planungswerte nicht
Uberschritten werden diirfen. Nach § 36 BO gilt fiir die betroffene Wohnzone die Empfindlichkeitsstufe II.
Die Planungswerte sind flir die Empfindlichkeitsstufe 1l gemass Anhang 6 LSV Ziff. 1 mit 55 dB am Tag
und 45 dB in der Nacht angegeben. Diese Werte werden im vorliegenden Fall eingehalten. Zudem besteht
in der Baubewilligung die Auflage, wonach dem Baudepartement im ersten Jahr nach der
Betriebsaufnahme innert drei Monaten die Ergebnisse von Messungen der Emissionen des Windturms
gemeldet werden missen. Damit ist auch diese Ruge unbegrindet.

28.18 Entscheid vom 16. August 2011
Der Beschwerdeflihrer wehrt sich gegen die Enteignung eines Durchleitungsrechts.

Fir eine rechtmassige Enteignung ist nach Art. 36 BV eine genligende gesetzliche Grundlage notwendig
(Abs. 1), ein Uberwiegendes 6ffentliches Interesse muss bestehen (Abs. 2), der
Verhaltnismassigkeitsgrundsatz muss gewahrt sein (Abs. 3) und der Kerngehalt der Eigentumsgarantie
darf nicht verletzt sein (Abs. 4).

Mit § 53 PBG und § 93 GewG sind die erforderlichen gesetzlichen Grundlagen, auf die sich die Enteignung
des Durchleitungsrechts fur die Erschliessung des betroffenen Grundstlicks stitzen lassen, gegeben.

Gemass §53 Abs. 1 PBG besitzen Kanton und Einwohnergemeinden fir 6ffentliche Zwecke das
Enteignungsrecht. Dabei zahlt § 53 Abs. 2 PBG beispielhaft solche 6ffentliche Zwecke auf, wobei diese
Liste nicht abschliessend zu verstehen ist. Im vorliegenden Fall geht es um die Erschliessung eines
Grundstuicks mit einer Meteorwasserleitung. Gemass Art. 19 Abs. 2 RPG sind Bauzonen durch das
Gemeinwesen zu erschliessen. Somit besteht ein 6ffentliches Interesse und dartber hinaus die
gemeindliche Pflicht fur die Erschliessung der Bauzonen zu sorgen.

Der Verhaltnismassigkeitsgrundsatz verlangt, dass die Bestimmungen, welche das Eigentum
beschranken, geeignet sind, das angestrebte Ergebnis herbeizufiihren, und dass dasselbe nicht durch
weniger strengere Massnahmen erreicht werden konnte. Im Weiteren verbietet der Grundsatz alle
Einschrankungen, die Uber das angestrebte Ziel hinausgehen, und er erfordert ein vernlnftiges Verhaltnis
zwischen diesem und den betroffenen 6ffentlichen und privaten Interessen. Darum stellt sich die Frage, ob
die Erschliessung nicht durch weniger strengere Massnahmen erreicht werden kann. Die einzige Variante,
die das Grundstiick des Beschwerdeflihrers schonen wirde, ist nicht mdglich, weil dem vier Querungen
von anderen Leitungen entgegenstehen. Die projektierte Meteorwasserleitung ist damit geeignet, den
vorgegebenen Zweck zu erreichen und stellt die mildeste Massnahme dar, um die Erschliessung zu
erstellen.

Der Kerngehalt der Eigentumsgarantie wird durch die Enteignung des Durchleitungsrechts nicht tangiert.

28.19 Entscheid vom 30. August 2011
Der Beschwerdeflhrer wehrt sich gegen die Erteilung einer Baubewilligung fur eine Wertstoff-
Sortieranlage.

Gemass Art. 22 Abs. 1 RPG unterstehen die Errichtung und Anderung von Bauten und Anlagen der
behordlichen Baubewilligungspflicht. Gemass § 1 Abs.1 V PBG sind Bauten und Anlagen kiinstlich
geschaffene und auf Dauer angelegte Einrichtungen, die den Raum ausserlich erheblich verandern, die
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Erschliessung belasten oder die Umwelt beeintrachtigen. Namentlich sind es unter oder Gber dem Boden
errichtete Gebdude oder Anlagen aller Art, einschliesslich An-, Um- und Aufbauten, Keller, Strassen,
Parkplatze, Mauern und Terrainveranderungen und dergleichen. Ferner sind es Fahrnisbauten und
provisorische Bauten (§ 1 Abs. 2 V PBG). Gemass bundesgerichtlicher Praxis kommt es insbesondere auf
die raumliche Bedeutung eines Vorhabens insgesamt an. Massgebend ist daher, ob mit der fraglichen
Massnahme nach dem gewohnlichen Lauf der Dinge so wichtige rAumliche Folgen verbunden sind, dass
ein Interesse der Offentlichkeit oder der Nachbarn an einer vorgangigen Kontrolle besteht. Dabei ist es
mdglich, dass gewisse Vorhaben weniger wegen ihrer konstruktiven Anlage als vielmehr aufgrund ihres
Betriebs baubewilligungspflichtig sind. Laut § 67 Abs. 1 lit. g BO sind bauliche Vorkehren, die das Orts-
und Landschaftsbild beeinflussen, wie Lagerplatze, Antennen etc. baubewilligungspflichtig. Wenn man im
vorliegenden Fall die Volumina der verwendeten Container zusammenzahlt, dann Gbertrifft dies die Masse
einer baubewilligungspflichtigen Kleinbaute nach § 2 V PBG deutlich. Die auf dem Gelande vorhandenen
Container, die dauerhaft angelegt sind, haben eine rdumliche Bedeutung, die eine Bewilligung erfordert.
Da die Anlage ausser am Wochenende taglich bewirtschaftet werden kann, besteht ein Interesse der
Offentlichkeit und der Nachbarschaft sowie der Umwelt, dass diese Wertstoff-Sortieranlage behérdlich
gepruft wird. Da der betroffene Liegenschaftsteil zuvor als Parkplatz genutzt worden war, stellt die
Erstellung der Wertstoff-Sortieranlage eine Nutzungséanderung dar, die nach §44 Abs. 1 PBG
bewilligungspflichtig ist.

Im fraglichen Bereich beim Standort der Wertstoff-Sortieranlage besteht im Abstand von 7 - 8 m zum
Trottoirrand der Kantonsstrasse eine Baulinie. Kantonale Baulinien derogieren die gemeindlichen
Vorschriften Uber die Grenzabstande. Sie gehen auch dem gesetzlichen Mindeststrassenabstand fir
Gebadude an Kantonsstrassen von 6 m gemass § 17 Abs. 1 lit. a GSW vor.

Nach § 11 Abs. 1 V GSW haben Bauten und Anlagen im Mindestabstand von 50 cm vom Strassen- bzw.
Trottoirrand einzuhalten. Schliesslich missen Pflanzungen, Einfriedungen und Mauern an
Kantonsstrassen innerhalb des Siedlungsgebiets 30 cm vom Trottoirrand oder 50 cm vom Strassenrand
einhalten. Griinhecken und Einfriedungen diirfen héchstens 1,50 m hoch sein. Ubersteigen sie dieses
Mass, sind sie zusatzlich um ihre Mehrhdhe zurlickzuversetzen (§ 14 Abs. 2 V GSW). Somit stellt sich die
Frage, ob der fraglichen Wertstoff-Sortieranlage Gebaudecharakter zukommt und damit die Abstande
gemass der Baulinie massgebend sind, oder ob sie als Baute und Anlage im Sinne von § 11 Abs. 1V
GSW zu qualifizieren ist und die diesbeziiglichen Abstéande einhalten muss.

Vorab ist festzuhalten, dass der Begriff der Bauten und Anlagen in § 11 Abs. 1 V GSW nicht mit jenem in
§ 1 Abs. 1V PBG Ubereinstimmt. Letztere sind Bauten und Anlagen, die gemass Art. 22 Abs. 1 RPG bzw.
§44 Abs. 1 PBG bewilligungspflichtig sind. Die Bauten und Anlagen gemass § 11 Abs. 1V GSW sind in
Bezug auf die Einhaltung von Strassen- und Grenzabstanden von untergeordneter Bedeutung, sodass sie
bis 50 cm an die Strassen gestellt werden durfen. Da der Gebaudebegriff im kantonalen Recht nicht
ausdrlcklich geregelt ist, kann die entsprechende Definition des IVHB herangezogen werden, auch wenn
der Kanton Zug noch nicht beigetreten ist. Demnach sind Gebaude ortsfeste Bauten, die zum Schutz von
Menschen, Tieren oder Sachen eine feste Uberdachung und in der Regel weitere Abschliisse aufweisen.
Nach § 2 Abs. 1 Allgemeine Bauverordnung/ZH sind Bauten und Anlagen, die einen Raum zum Schutz
von Menschen oder Sachen gegen aussere, namentlich atmospharische Einflisse mehr oder weniger
vollstandig abschliessen. Nicht als Gebdude gelten Bauten und Anlagen, deren grésste Hohe nicht mehr
als 1.50 m betragt und die eine Bodenflache von héchstens 2 m2 Uberlagern (§2 Abs. 2 Allgemeine
Bauverordnung/ZH). Gemass § 2 Satz 1 V PBG sind Kleinbauten eingeschossige, nicht Wohn- oder
Gewerbezwecken dienende Nebengebaude von hdochstens 50 m2 Grundflache, 3,50 m Gebaudehéhe
und 5 m Firsthdhe.

Im Baulinien Raum sind von der 6ffentlichen Planauflage an Neubauten unzuldssig, d.h. es besteht
grundsatzlich ein Bauverbot (§ 34 Abs. 1 PBG). Fir Kleinbauten besteht im Baulinienraum in der Regel
kein Bauverbot, sie missen jedoch den Mindestabstand von 0,50 m einhalten (§ 34 Abs. 3 PBG i.V.m. § 11
Abs. 1V GSW). Von den insgesamt acht Containern des Baugesuchs auf dem Gelande stehen sechs im
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Baulinienraum und zwei nicht. Jeder Container fur sich Gbertrifft die Masse von 1,50 m Héhe und 2 m2
Grundflache. Auch die von den Containern insgesamt beanspruchte Grundflache und Volumina
Ubertreffen die Masse einer Kleinbaute gemass § 2 V PBG deutlich. Im vorliegenden Fall kommt der
Wertstoff-Sortieranlage aufgrund ihrer Ausmasse, die diejenige einer Kleinbaute iberschreiten,
insbesondere aber auch wegen ihrer gewerblichen Nutzung Gebaudecharakter zu. Sie ist Uiberdies
ortsfest und verfligt mit den geschlossenen Containern tiber eine Uberdachung. Es ist nicht rechtméssig,
dass eine Baute, die die zulassigen Masse einer Kleinbaute Uberschreitet und zusatzlich eine intensive,
gewerbliche Nutzung mit sich bringt, lediglich einen Strassenabstand von 0,50 m einhalten muss. Die
Wertstoff-Sortieranlage ist keine Baute und Anlage im Sinne von § 11 Abs. 1 V GSW und kann den
Mindestabstand von 0,50 m fir sich nicht beanspruchen. Sie hat den Baulinienabstand gemass
Baulinienplan einzuhalten.

Gemass §20 Abs. 1 BO missen sich Bauten, Anlagen und Umschwung hinsichtlich Lage, Grdsse,
Materialisierung und Farbgebung so in die Umgebung einordnen, dass eine gute Gesamtwirkung entsteht.
Das Einordnungsgebot gilt insbesondere auch flir Antennen, Beschriftungen, Reklamen und dergleichen
(§20 Abs. 2 BO). Diese Bestimmung ist eine allgemeine positive asthetische Generalklausel. Sie
erschopft sich nicht in einem blossen Verunstaltungsgebot, wonach Bauvorhaben nicht einen stossenden
Gegensatz zur Nachbarschaft bilden oder auffallend stérend in Erscheinung treten durfen. Sie verlangt
dariber hinaus eine architektonische Gestaltung, welche sich gut in die Umgebung einordnet. Vorliegend
sieht die Baubewilligung keine Bepflanzung oder Einfriedung nach § 14 V GSW vor, die die Sicht von
aussen her auf die Container beschranken wiirde. Da von der Kantonsstrasse und von anderen
Grundstiicken her freie Sicht auf die Wertstoff-Sortieranlage besteht, muss sich diese an den
Einordnungsvorschriften gemass § 20 BO messen lassen. Die betroffenen Container erfiillen diese
Einordnungsvorschriften nicht, da sie zum Teil nicht bedeckt sind und auch farblich nicht in die Umgebung
passen.

28.20 Entscheid vom 20. September 2011
Die Beschwerdefilhrenden wehren sich gegen die Anderung eines Zonenplans.

Sollen gemeindliche Bauvorschriften, Zonen- oder Bebauungsplane erlassen, gedndert oder aufgehoben
werden, lasst der Gemeinderat seinen Entwurf von der Baudirektion vorprifen. Den bereinigten Entwurf
legt er wahrend 30 Tagen o6ffentlich auf. Wahrend der Auflagefrist kdnnen beim Gemeinderat schriftlich
Einwendungen erhoben werden. Die Berechtigung dazu ist nicht beschrankt. Nach Ablauf der Auflagefrist
stimmt die Einwohnergemeinde Uber die Antrdge des Gemeinderats in Kenntnis der Einwendungen und
der Vorbehalte der Baudirektion ab. Mit der Abstimmung sind die Einwendungen erledigt (§ 39 Abs. 1 bis 3
PBG). Diese Einwendungen sind keine Einsprachen im Sinne von § 34 ff. VRG, auch nicht Beschwerden
oder sonstige Rechtsmittel, sondern es geht dabei um eine formalisierte Mitwirkung im Sinne von Art. 4
Abs. 2 RPG. Wird den gemeindlichen Bauvorschriften oder Planen zugestimmt und werden damit die
Einwendungen abgelehnt, besteht fur die Einwendenden keinen Anspruch auf Begriindung des
Entscheids des Souverans (§ 39 PBG).

Zunachst wollte der Gemeinderat auf seinen Grundstiicken Werkstatten fir Kultur sowie Schulrdume fur
die Angebote der Integrationskommission und der familienerganzenden Kinderbetreuung schaffen.
Wahrend der 6ffentlichen Auflage gingen 19 Einwendungen ein. Deshalb wollte der Gemeinderat den
Anwohnern entgegen kommen. Er begriindete die Umzonung neu mit der Schaffung von
Alterswohnungen. Somit hat der Gemeinderat nach den Verhandlungen mit den Einwendenden die
Begriindung fiir die Umzonung von der Wohn- in die Zone des offentlichen Interesses fiir Bauten und
Anlagen vollstandig geandert. Der Gemeinderat hat mit dem Verzicht auf eine erneute kantonale
Vorpriifung und auf eine erneute 6ffentliche Auflage der gednderten Zonenplanrevision eidgendssische
und kantonale Verfahrensvorschriften verletzt (vgl. §42 Abs. 1 PBG sowie Art. 4 Abs. 2 RPG i.V.m. §39
Abs. 2 PBG).
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Der Gemeinderat wird nicht umhinkommen, will er an der Umzonung festhalten, das formelle
Umzonungsverfahren zu wiederholen und korrekt durchzufihren. Deshalb ist es gerechtfertigt, auf die
weiteren Rigen der Beschwerdeflihrenden einzugehen.

Nutzungsplane sind fir jedermann verbindlich (Art. 21 Abs. 1 RPG). Im Gegensatz zu den Richtplanen
legen sie aufgrund ihrer Parzellenscharfe fur jedes Grundstiick die zulassige Bodennutzung unmittelbar
fest. Plane sind grundsatzlich abanderbar und in der Regel nach gewissen Zeitabschnitten ganzlich zu
Uberarbeiten (Art. 21 Abs. 2 RPG). Der Planungshorizont von Nutzungsplanen erstreckt sich Gber rund 15
Jahre. Ein Nutzungsplan kann unter folgenden zwei Bedingungen geandert werden: Erstens miissen sich
die Verhaltnisse erheblich geandert haben, insbesondere die rechtlichen oder tatsdchlichen Grundlagen
des Planes mussen zu wesentlichen Teilen dahingefallen oder wesentlich neue Bedirfnisse missen
nachgewiesen sein. Zweitens muss das 6ffentliche Interesse an der Anderung des Planes die
gegenlaufigen privaten oder 6ffentlichen Erhaltungsinteressen Uberwiegen. Je neuer ein Plan ist, umso
mehr darf mit seiner Bestandigkeit gerechnet werden, und je einschneidender sich die beabsichtigte
Anderung auswirkt, umso gewichtiger miissen die Griinde sein, die fiir die Plananderung sprechen.

Vorliegend sind der Zonenplan und die Bauordnung seit mittlerweile finfeinhalb bzw. viereinhalb Jahren in
Kraft. Damit steht fest, dass die aktuelle Ortsplanungsrevision den ersten Drittel des Planungshorizonts
hinter sich hat. Erst im Jahre 2010 wurde das Konzept ,Altersplanung - Teilprojekte - Wohnen mit Service
(Alterswohnungen) - Rahmenkonzept” veroffentlicht, welches mégliche Standorte flir Alterswohnungen
aufgezeigt hat. Offensichtlich haben sich die Verhaltnisse seit der Erarbeitung des Altersleitbildes von
1989, auf welchem die Ortsplanrevision 2005 fusste, bis heute derart erheblich geadndert, dass sich eine
Teilrevision der Ortsplanung aufdrangt.

Die Beschwerdeflihrenden riigen, dass flr die Realisierung von Alterswohnungen nicht zwingend eine
Zone des offentlichen Interessens notwendig sei.

Die gesetzliche Grundlage zum Erlass der Zone des o6ffentlichen Interessens fur Bauten und Anlagen ist
im kantonalen (§ 25 PBG) und kommunalen Recht (§ 37 BO) gegeben.

Als weitere Voraussetzung muss das o6ffentliche Interesse an der Umzonung gegeben sein. Dabei muss
gepruft werden, ob u.a. das geltend gemachte zukulnftige Bediirfnis, auch in Bezug auf den Land- und den
Standortbedarf, geniigend konkretisiert ist. Insbesondere sollen fiir die 6ffentlichen und die im 6ffentlichen
Interesse liegenden Bauten und Anlagen sachgerechte Standorte bestimmt werden. Der Bedarf an rund
110 zusatzlichen Alterswohnungen und das offentliche Interesse am kontinuierlichen Ausbau des
Angebots an Alterswohnungen ist in der betroffenen Gemeinde nachgewiesen. Der gewahlte Standort ist
dafir grundsatzlich geeignet.

Der Grundsatz der Verhaltnismassigkeit soll sicherstellen, dass der Eingriff in die Eigentums- und
Nutzungsordnung geeignet und erforderlich ist, um das angestrebte 6ffentliche Ziel zu erreichen. Im
Ubrigen ist zu priifen, ob sich die Folgen der Umzonung als zumutbar erweisen. Die Umzonung der
fraglichen Grundstlicke in die Zone des offentlichen Interessens ist flir den Bau von im 6ffentlichen
Interesse liegenden Alterswohnungen grundsatzlich geeignet. Sie ist hilfreich zur Erreichung des
verfolgten Zwecks und vermag das Gebot der Geeignetheit zu erfillen, da die Grundstucke sich zur
Erfullung des konkreten 6ffentlichen Interessens als tauglich erweisen. Der Grundsatz der Erforderlichkeit
verlangt, dass nicht liber das hinausgegangen werden darf, was zur angemessenen Erreichung des
offentlichen Zwecks in sachlicher, raumlicher, zeitlicher und personeller Hinsicht notwendig ist. Demnach
hat eine raumplanerische Massnahme zu unterbleiben, wenn sie zwar geeignet ist, aber eine ebenso
taugliche, jedoch mildere Anordnung fir die Verwirklichung des angestrebten Ziels ausreicht. In der
betroffenen Gemeinde sind Wohnzonen fir das Wohnen, Laden, die der Quartierversorgung dienen sowie
fur nicht stérende Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe bestimmt (§ 29 Abs. 1 BO). Die Gemeinde will
auf dem betroffenen Areal Alterswohnungen mit Servicedienstleistungen sowie eine Pflegewohngruppe
realisieren. Dabei handelt es sich um eine typische Wohnnutzung mit einem Dienstleistungsanteil u.a. im
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Bereich Pflege und Betreuung durch die Spitex, Wohnungs- und Waschereinigung etc. Diese
Dienstleistungen kénnen ohne weiteres als nichtstérend bezeichnet werden. Damit steht fest, dass die
fragliche Nutzung der Grundstiicke auch innerhalb der Wohnzone mdglich ware und ohne Umzonung in
die Zone des offentlichen Interessens fiir Bauten und Anlagen realisiert werden kénnte. Nach dem Gebot
der Verhaltnismassigkeit im engeren Sinne ist ein Eigentumseingriff nur dann gerechtfertigt, wenn er ein
vernunftiges Verhaltnis zwischen dem angestrebten 6ffentlichen Zweck und seinen Auswirkungen wahrt.
Die neu der Zone des o6ffentlichen Interessens zuzuordnenden Grundstiicke kommen inmitten eines
Uberbauten Wohnquartiers zu stehen. Deshalb muss sich eine entsprechende Uberbauung nicht nur an
den Grenz- und Gebaudeabsténden, sondern auch an den Bauvorschriften der benachbarten Zone
orientieren. Da dies im vorliegenden Fall eindeutig nicht der Fall ist, ist die fragliche Umzonung weder
erforderlich noch notwendig noch zumutbar. Deshalb wird die Beschwerde gutgeheissen.

28.21 Entscheid vom 20. September 2011
Der Beschwerdefuhrer wehrt sich gegen die Sanierung und Farbanderung von Rollldden/Storen bei einem
Reiheneinfamilienhaus innerhalb einer Arealbebauung.

Im vorliegenden Fall ist die Bewilligungspflicht fur den Ersatz der Rollladen/Storen mit einer anderen
Farbe beim Reiheneinfamilienhaus des Beschwerdefiihrers zu bejahen, weil das Gebaude Teil einer
Arealbebauung ist. Das Konzept einer erstellten Arealbebauung behalt seinen normativen Charakter und
bildet Ausgangspunkt fiir weitere, baurechtliche Entscheide. Spatere Anderungen an einer Arealbebauung
sind moglich, aber diese sind nur mit Ricksicht auf das Ganze bewilligungsfahig (§ 29 Abs. 4 PBG). Sind
alle Eigentiimerinnen und Eigentiimer in einem Arealbebauungsgebiet mit einer Anderung der
Arealbebauung einverstanden, so besteht die gleiche Baufreiheit, wie sie die Bauvorschriften im Rahmen
der Vorschriften furr eine Arealbebauung zulassen. Aufgrund der in der Rechtsprechung entwickelten
Grundsatze bedarf es bei der Anderung von wesentlichen Gestaltungselementen eines
Arealbebauungskonzeptes der Zustimmung aller Grundeigentiimerinnen und Grundeigentiimer. Betrifft die
vorgesehene Anderung ein untergeordnetes Gestaltungselement der Arealbebauung, sind die rechtlich
relevanten nachbarlichen Interessen gegeneinander abzuwéagen. Die Rollladenfarbe ist u.a. fiir das
Erscheinungsbild der Hauser innerhalb einer Arealbebauung pragend und ist ein wichtiges
Gestaltungselement. Gemass Gemeinderat miissen zumindest die Hauser einer Hauserreihe die gleiche
Storenfarbe aufweisen. Dieser Entscheid ist sachgerecht. Da im vorliegenden Fall nicht die Zustimmung
aller Eigentiimerinnen und Eigentiimer der Hauserreihe vorhanden ist, kann die Anderung der Storenfarbe
nicht genehmigt werden.

28.22 Entscheid vom 27. September 2011
Die Beschwerdeflihrenden wehren sich gegen den Entscheid betreffend Terraingestaltung, Stitzmauer
und Aushubabtragung.

Bei den Baugesuchsakten liegt der Umgebungsplan, der von der Baubewilligungsbehérde genehmigt
wurde. Dieser Umgebungsplan zeigt den Grundriss des Erdgeschosses der erstellten Baute mit einer
Hangsicherungswand in Richtung des 6stlich gelegenen Grundstiicks. Am Augenschein der Baudirektion
wurde festgestellt, dass sich entsprechend dem Plan dort eine Betonwand befindet.

Gemass Art. 22 Abs. 1 RPG dirfen Bauten und Anlagen nur mit behérdlicher Bewilligung errichtet oder
geandert werden. Die Hangsicherungswand ist eine auf Dauer angelegte Einrichtung, die den Raum mit
ihrer Lange von Uber 20 m und einer Hohe von zirka 6 m ausserlich erheblich verandert. Die Wand dient
als Schutz fur die Liegenschaft der Beschwerdefihrenden und gleichzeitig dazu, dass der Hang vom
Nachbarsgrundstiick nicht abrutscht. Fir die in Frage stehende Hangsicherungswand ist unzweifelhaft
eine Baubewilligung erforderlich.

Die Hangsicherungswand ist in den Baubewilligungsplanen nicht vorhanden. Erst im Umgebungsplan, den

der Gemeinderat bewilligt hat, ist sie erstmals eingezeichnet. Sofern sich die Beschwerdefiihrenden auf
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den Standpunkt stellen, sie hatten die Wand gemass dem Umgebungsplan ausgefiihrt, so trifft dies schon
alleine deshalb nicht zu, weil die Wand erstellt worden war, bevor der Umgebungsplan entstand. Gemass
§ 27 Abs. 1 Bst. b Satz 4 V PBG miissen neue Elemente auf Bauplanen rot angelegt werden. Da die
Hangsicherungswand auf dem Umgebungsplan grau eingefarbt ist, entspricht sie nicht dieser Vorschrift.
Zudem ragen die ca. 12 m langen Erdanker der Hangsicherungswand in das nachbarliche Grundstiick
hinein. Soweit dies der Fall ist, hatte ein Baugesuch gemass § 25 und 27 V PBG auch von diesem
Grundstuickeigentimer unterzeichnet sein missen.

Zusammenfassend stellt der Regierungsrat fest, dass flir die bestehende Hangsicherungswand keine
Baubewilligung besteht. Die vorhandenen Bauplane entsprechen nicht den gesetzlichen Vorgaben. Die
Rugen der Beschwerdefiihrenden ist unbegriindet und abzuweisen.

28.23 Entscheid vom 4. Oktober 2011
Der Beschwerdefiihrer wehrt sich gegen die Offentlicherklarung einer Erschliessungsstrasse.

Strassen und Wege sind nach §4 Abs. 1 GSW 6ffentlich, wenn sie seit unvordenklicher Zeit im
Gemeingebrauch stehen (lit. a), wenn das Gemeinwesen Uber die entsprechenden Wegrechte verfiigt (lit.
b) oder wenn sie im Verfahren der Offentlicherklarung dem Gemeingebrauch gewidmet worden sind (lit.
c). Gemass §4 Abs. 2 GSW entscheidet der Gemeinderat (iber die Offentlichkeit von Gemeindestrassen.
Die Offentlicherklarung ist eine kraft staatlicher Hoheit dem Eigentiimer auferlegte Beschrankung, wonach
eine bisher private Strasse oder ein privater Weg inskiinftig dem Gemeindegebrauch gewidmet wird.
Diese Offentlicherklarung ist kein privatrechtlicher Vorgang, etwa indem eine Dienstbarkeit vereinbart
werden misste, sondern ein vom Gemeinderat gefiihrtes Verfahren. Daran kénnen alle teilnehmen,
welche in ihren Interessen berihrt sind, also nicht nur, wer Grundeigentum besitzt, sondern auch, wer
sonst an einer Strasse oder an einem Weg berechtigt ist oder durch die Offentlicherklarung beschwert
sein konnte. Der Eingriff in bestehende private Rechte ist entschadigungspflichtig, wenn er einer
materiellen Enteignung gleichkommt.

Die Gemeinde hat das Grundeigentum an der ausparzellierten Strasse fur einen symbolischen Preis von
einem Franken erworben. Da es sich bei dieser Parzelle um einen Vermdgenswert handelt, der gemass
kommunalem Richtplan der Erschliessung von Baugebiet dient und damit unmittelbar fir die 6ffentliche
Aufgabenerfiillung bestimmt ist (§ 7 Abs. 1 lit. b FHG), ist die Strassenparzelle dem Verwaltungsvermégen
zugefuhrt worden. Gemass §4 Abs. 1 lit. b GSW ist eine private Strasse bereits dann 6ffentlich, wenn das
Gemeinwesen Uber die entsprechenden Wegrechte verflgt. Da dies vorliegend der Fall ist, hat die
betroffene Gemeinde zu Unrecht ein formelles Offentlicherklarungsverfahren durchgefiihrt. Deswegen ist
der angefochtene Entscheid in Gutheissung der Beschwerde aufzuheben.

28.24 Entscheid vom 16. November 2011
Die Beschwerdeflihrerin wehrt sich gegen die Freigabe einer Reservebauzone.

Zur Beschwerdelegitimation ist ein besonderes Interesse erforderlich, das nur Einzelnen oder jedenfalls
nur einem beschrankten Personenkreis eigen ist und das sich aus einer nahen Beziehung des
Beschwerdefiihrers zum Gegenstand des Streites ergibt. Der Beschwerdeflihrer muss besonders oder
unmittelbar berthrt sein. Die Nahe der Beziehung zum Streitgegenstand muss bei Bauprojekten
insbesondere in rAumlicher Hinsicht gegeben sein. Ein schutzwiirdiges Interesse liegt vor, wenn die
tatsachliche oder rechtliche Situation des Beschwerdeflihrers durch den Ausgang des Verfahrens
beeinflusst werden kann. Es muss ein konkreter Anhaltspunkt vorliegen fir einen praktischen Nachteil, der
dem Beschwerdeflihrer aus der angefochtenen Verfligung erwachst, damit ihm in Bezug auf die
Anfechtung der in Frage stehenden Verfligung die Beschwerdelegitimation zuerkannt werden kann.

Bei Baubewilligungen gilt als Faustregel, dass die Legitimation der Anwohner in einem Umkreis von etwa

100 Metern gegeben ist. Allerdings ergibt sich die Legitimation nicht schon aus der blossen rdumlichen
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Nahe, sondern erst aus einer daraus herriihrenden besonderen Betroffenheit. Der Umstand, dass der
Einsprecher eine Sichtverbindung zum Bauvorhaben hat, ist nur ein Indiz zur Beurteilung der
Legitimationsfrage. Eine Entfernung von 350 m bzw. 400 m reicht in der Regel nicht. Grundsatzlich
maglich ist ein Rechtsschutzinteresse des Nachbarn in rdumlicher Hinsicht, wenn der
Erschliessungsmehrverkehr der zu erstellenden Bauten seine Erschliessungssituation beeintrachtigt. Es
bedarf dazu indes einer besonderen Beziehungsnahe; die blosse Strassenbenutzung begriindet keine
hinreichende Betroffenheit. Eine Beziehungsnahe ware denkbar, wenn der Nachbar direkt an der
Erschliessungsstrasse wohnt und diese Erschliessungstrasse beansprucht werden wirde.

Vorliegend besteht eine Distanz von ungefahr 350 m zwischen der Reservebauzone und dem Grundstlick
der Beschwerdefiihrerin. Eine Sichtverbindung besteht nicht, da zwischen den beiden Grundstiicken
Bewaldungen bestehen. Die Beschwerdefiihrerin ist nicht starker betroffen als die Allgemeinheit,
weswegen die Beschwerdelegitimation zu verneinen und somit nicht auf die Beschwerde einzutreten ist.

28.25 Entscheid vom 29. November 2011
Der Beschwerdeflihrer wehrt sich gegen den Beschluss der Gemeindeversammlung betreffend einer
Motion Auszonung einer Parzelle.

Gemass §80 Abs. 1 GG kann jeder Stimmberechtigte der Gemeindeversammlung eine Motion Uber einen
in den Aufgabenbereich der Gemeinde fallenden Gegenstand vorlegen. Der Gemeinderat hat dazu
Stellung zu nehmen und das Geschaft auf die Traktandenliste zu setzen, damit tber die
Erheblicherklarung abgestimmt werden kann (§ 80 Abs. 2 GG). Der Beschwerdefiihrer hat beim
Gemeinderat eine Motion betreffend Auszonung einer Parzelle eingereicht. Diese begriindete er zum
einen mit dem im RPG erklarten Ziel des haushalterischen Umgangs mit dem Boden. Zum anderen sei die
betroffene Parzelle, auf welcher Wohnraum fir ca. 400 - 500 Personen geschaffen werden soll, nicht
geniigend erschlossen. Gemass Gemeinderat ist das betroffene Grundstiick im Rahmen der
Ortsplanungsrevision 2005 durch die Stimmberechtigten an einer Urnenabstimmung eingezont worden.
Es sei unverhaltnismassig und willkirlich, ein Grundstiick nach nur sechs Jahren wieder auszuzonen. Die
Gemeindeversammlung ist sodann der Empfehlung des Gemeinderats gefolgt und hat die Motion nicht
erheblich erklart.

Die Rlige des Beschwerdeflihrers ist unbegriindet und abzuweisen

28.26 Entscheid vom 6. Dezember 2011
Die Beschwerdeflihrerin wehrt sich gegen die Erteilung einer Baubewilligung.

Aus den bewilligten Planunterlagen geht hervor, dass die bestehende Zufahrt zum Grundstlck der
Beschwerdeflhrerin quer durch das Baugrundstiick der Beschwerdegegner fiihrt. Damit der Neubau auf
dem Grundstiick der Beschwerdegegner realisiert werden kann, muss somit die Zufahrt verlegt werden.
Wenn die neue Wegfuhrung einmal erstellt ist, dann ist die Zufahrt zum Grundstiick der
Beschwerdeflihrerin wieder gegeben. Die neue Wegflihrung ist etwas langer als die bestehende und
damit etwas weniger steil, an der Breite der Zufahrt andert sich nichts. Somit ist die neue Zufahrt
ausreichend fir die Erschliessung des Grundstlcks der Beschwerdefuhrerin.

Das Grundstuick der Beschwerdefihrerin ist heute einwandfrei Giber das Grundstiick der Bauherrschaft
erschlossen. Die Zufahrt ist tatsachlich wie auch rechtlich sichergestellt. Damit aber die neue Zufahrt zum
Grundstuck der Beschwerdefiihrerin rechtlich sichergestellt ist, muss zwischen der Beschwerdefiihrerin
und den Beschwerdegegnern ein neuer Dienstbarkeitsvertrag abgeschlossen werden, in dem die
notwendigen Fuss- und Fahrwegrechte an der neuen Wegverbindung vereinbart werden.

Daraus erhellt, dass die vom Gemeinderat erteilte Baubewilligung unter einem Mangel leidet. Es fehlt ein

Dienstbarkeitsvertrag, in dem sich die Parteien die notwendigen Rechte zur Benutzung der neuen
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Wegverbindung eingerdumt haben. Dieser Mangel kann verhaltnisgerecht mit einer Auflage in der vom
Gemeinderat erteilten Baubewilligung behoben werden.

Demnach ist in teilweiser Gutheissung der Beschwerde die Baubewilligung mit einer entsprechenden
Auflage zu erganzen.

28.27 Entscheid vom 13. Dezember 2011
Die Beschwerdefluhrerin wehrt sich gegen den Beschluss einer Planungszone.

Missen Nutzungsplane angepasst werden oder liegen noch keine vor, kann die zustandige Behorde flr
genau bezeichnete Gebiete Planungszonen bestimmen. Innerhalb der Planungszonen darf nichts
unternommen werden, was die Nutzungsplanung erschweren kénnte. Planungszonen dirfen fir langstens
funf Jahre bestimmt werden; das kantonale Recht kann eine Verlangerung vorsehen (Art. 27 RPG).
Planungszonen sind mit ihrer 6ffentlichen Auflage wirksam. Die zustdndige Behdrde kann die
Geltungsdauer einmalig um hochstens zwei Jahre verlangern (§ 35 PBG). Als zustandige Behorde nennt
§7 Abs. 2 lit. d PBG den Gemeinderat, der die Sicherung der gemeindlichen Planungen beschliesst. Die
Gewahrung des rechtlichen Gehors vor Erlass der Planungszone entfallt laut bundesgerichtlicher
Rechtsprechung, da die Massnahme einerseits nur vorsorglich und von beschrankter Dauer ist,
andererseits ihren Zweck nur erreichen kann, wenn sie unmittelbar wirksam wird. Damit ist auch schon
gesagt, dass die Planungszone ihre Wirkungen unmittelbar mit der 6ffentlichen Auflage entfaltet (§ 35
Abs. 2 PBG; §67 Abs. 2 lit. f Ziff. 2 PBG) und damit die aufschiebende Wirkung allfallig ergriffener
Rechtsmittel entfallt. Da Planungszonen auf eine Revision der gemeindlichen Zonen- und Bauvorschriften
zielen, kommen die entsprechenden Verfahrensvorschriften fur den Erlass von gemeindlichen
Bauvorschriften zur Anwendung. Demnach beschliesst der Gemeinderat nach der Auflagefrist, in Kenntnis
der wahrend der Anhdrungsfrist eingetroffenen schriftlichen Eingaben die Planungszone.

Der Erlass einer Planungszone muss u.a. auf einem 6&ffentlichen Interesse beruhen. Die Planungszone
muss auf die kiinftige Nutzungsplanung o6rtlich und inhaltlich abgestimmt sein. Vorliegend hat die
Gemeinde im Jahre 2008 die Gesamtrevision ihrer Ortsplanung abgeschlossen. Dabei ist es auch im
betroffenen Gebiet zu Neueinzonungen gekommen. Erst drei Jahre nach Inkrafttreten der
Ortsplanungsrevision kann der Gemeinderat nicht bereits die allgemeinverbindlich geregelten
gestalterischen Vorschriften fir dieses Gebiet wieder andern. Im kommunalen Verkehrsrichtplan ist die
Erschliessung der Siedlungserweiterung des betroffenen Gebiets planlich festgelegt worden und die
Feinerschliessung hat Gber die entsprechende Zufahrtsstrasse zu erfolgen. Mit der 6rtlichen Festlegung
des Anschlusspunktes an die Erschliessungsstrasse verdeutlicht der Verkehrsrichtplan, dass die gesamte
Siedlungserweiterung nur an der bezeichneten Stelle an das Ubergeordnete Strassennetz angeschlossen
werden darf. Nachdem die Bemiihungen der heutigen Beschwerdeflhrerin flir eine gemeinsame
Erschiessung des gesamten Baugebiets gescheitert waren, reichten sie und eine weitere Bauherrschaft
Baugesuche mit einer separaten Erschliessung ihrer Parzellen ein. Der Gemeinderat sah sich durch
dieses Verhalten zu Handeln veranlasst. In sachlicher Hinsicht will der Gemeinderat mit dem Erlass der
Planungszone im Wesentlichen die gemeinsame Erschliessung des Baugebiets sicherstellen. An einer
solchen gemeinsamen Erschliessung des Siedlungserweiterungsgebiets besteht durchaus ein 6ffentliches
Interesse.

Der Grundsatz der Erforderlichkeit verbietet es, dass die Planungszone in rdumlicher, sachlicher und
zeitlicher Hinsicht dartber hinausgeht, was zur Erreichung des Zwecks unbedingt notwendig ist. Bereits
Art. 27 RPG fordert die genaue Bezeichnung der betroffenen Grundsticke. Damit ist nicht nur die
Parzellengenauigkeit der Planungszone gemeint, sondern auch die raumliche Begrenzung auf das
erforderliche Mass im Sinne des Verhaltnismassigkeitsprinzips. Dies ist im vorliegenden Fall gemass
Regierungsrat gegeben.

Der Grundsatz des Vertrauensschutzes (Art. 9 BV) bedeutet, dass die Privaten Anspruch darauf haben, in
ihrem berechtigten Vertrauen in behdrdliche Zusicherungen oder in anderes, bestimmte Erwartungen
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begrindendes Verhalten der Behtrden geschiitzt zu werden. Der Vertrauensschutz bedarf zunachst eines
Anknupfungspunktes. Es muss ein Vertrauenstatbestand, eine Vertrauensgrundlage vorhanden sein.
Darunter ist das Verhalten eines staatlichen Organs zu verstehen, das bei den betroffenen Privaten
bestimmte Erwartungen auslost. Dabei kommt es nicht auf die Rechtsnatur eines staatlichen Aktes,
sondern nur auf dessen Bestimmtheitsgrad an, der so gross sein muss, dass der Private daraus die fir
seine Dispositionen massgebenden Informationen entnehmen kann. Allerdings ist eine Auskunft nur in
Bezug auf den Sachverhalt verbindlich, wie er dem Gemeinderat zur Kenntnis gebracht wurde. Andern
sich die tatsachlichen Verhaltnisse massgebend, muss der Gemeinderat den neuen Sachverhalt
beurteilen und er ist an seine friheren Aussagen nicht mehr gebunden. Im vorliegenden Fall haben sich
die tatsachlichen Verhaltnisse seit der Antwort des Gemeinderats zur Bauanfrage der heutigen
Beschwerdeflihrerin insofern wesentlich geandert, als dass nun separate Zufahrten ab der
Erschliessungsstrasse und keine gemeinsame fur alle Parzellen mehr geplant sind. Deswegen liegt
vorliegend keine Verletzung des Grundsatzes von Treu und Glauben vor, womit die Rlige unbegriindet
und abzuweisen ist.

Die Zumutbarkeit, das heisst das angemessene Verhaltnis zwischen angestrebtem Ziel und
Beschrankung der Freiheit, ist nur aufgrund der Planungszone, nicht aufgrund der beabsichtigten
Nutzungsplanung zu beurteilen. Die Planungszone ist jedoch eine inhaltlich unstrukturierte Massnahme,
so dass die hier angesprochene Verhaltnismassigkeit im eigentlichen Sinn kaum ein tauglicher Massstab
der Zweckmassigkeitsprifung darstellt, weshalb es mit der Eignung und der Notwendigkeit letztlich sein
Bewenden haben muss. Als mdogliche mildere Massnahme ist die Bausperre zu prifen. Mit der Bausperre
wird ein Baubewilligungsverfahren langstens fur zwei Jahre seit Einreichung des vollstandigen Gesuchs
ausgesetzt, wenn ein liberwiegendes 6ffentliches Interesse vorerst den Erlass oder die Anderung eines
Baulinien-, Strassen- oder Bebauungsplans erfordert (§ 33 PBG). Damit erfiillt die Bausperre, wie
namentlich die Planungszone denselben Zweck. Beide Institute dienen der Sicherung von Planungen.
Aber die Bausperre richtet sich jeweils nur gegen die Baugesuche stellenden Personen, wahrend die
Planungszone innerhalb des Geltungsbereichs flr samtliche Grundeigentimer Wirkung entfaltet. Des
Weiteren betragt die Geltungsdauer der Bausperre maximal zwei Jahre. Demgegenuber kdnnen
Planungszonen langstens finf Jahre dauern, mit einer einmaligen Verlangerung von maximal zwei Jahren.
Um zu verhindern, dass die Ubrigen betroffenen Grundeigentiimer weder Zeit noch Energie in die
Ausarbeitung eines Baugesuchs investieren und dass deren Baugesuche nicht auch noch mit einer
individuellen Bausperre hatten belegt werden missen, hat sich der Gemeinderat richtigerweise fiir den
Erlass einer Planungszone entschieden. Somit ist die Rlige unbegriindet und deswegen abzuweisen.

28.28 Entscheid vom 13. Dezember 2011
Die Beschwerdefiihrerin wehrt sich gegen die Erteilung einer Baubewilligung.

Der Grenzabstand ist die kiirzeste Entfernung zwischen der Fassade und der Grundstiicksgrenze (§9
Abs. 1V PBG). Wo zwischen einem grossen und kleinen Grenzabstand unterschieden wird, ist der grosse
Grenzabstand rechtwinklig von der Fassade mit der Hauptwohnrichtung aus, der kleine von allen Gbrigen
Fassaden einzuhalten (§ 9 Abs. 2 V PBG). Als entscheidend dirfen einzig jene Rdume betrachtet werden,
welche von den Bewohnerinnen und Bewohnern am haufigsten benutzt werden. Dies sind in der Regel
Wohn- und Esszimmer sowie Aufenthaltsraume. Im vorliegenden Fall wird der grosse Grenzabstand von 9
m (§ 38 Abs. 1 BO) nicht eingehalten. Da aber die Bauherrschaft ebenfalls Grundeigentiimerin des
betroffenen benachbarten Grundsticks ist, kann von einem Naherbaurecht aufgrund nachbarlicher
Zustimmung im Sinne von § 11 V PBG ausgegangen werden und die Unterschreitung der Grenzabstande
ist insofern unproblematisch.

Der Gebaudeabstand entspricht der Summe der Grenzabstande (§ 10 Abs. 1 V PBG), wobei der
Gebaudeabstand die kirzeste Entfernung zwischen zwei Gebaudefassaden ist (§ 10 Abs. 2 V PBG). Im
vorliegenden Fall entspricht der tatsachliche Gebaudeabstand 11.94 m anstatt 14 m. Es stellt sich die
Frage, ob der Gebdudeabstand beim projektierten Gebaude auf die zuriickgesetzte Fassade der beiden
Obergeschosse bezogen werden kann, statt auf die Fassade des Erdgeschosses. Dies ist gemass § 19
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PBG zulassig flur nichtstérende Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe. Gemass Regierungsrat missen
bei Bauten, die in reinen Wohnzonen stehen, samtliche Geschosse, die eine anrechenbare
Geschossflache aufweisen, die Gebaudeabstande einhalten. Die Riige ist demnach in diesem Umfang
gutzuheissen.

Das Bauprojekt kommt in die Wohnzone 3a (W3a) zu stehen und darf gemass § 38 Abs. 1 BO drei
Vollgeschosse aufweisen. Als Vollgeschoss zahlt das Erdgeschoss und jedes Stockwerk, das tiber dem
Erdgeschoss und unter dem Dachgeschoss liegt (§ 7 Abs.1 V PBG). Die Geschosshohe wird ,OK-OK
fertig Boden® gemessen (§7 Abs. 2 V PBG). Der Fussboden des Erdgeschosses liegt entweder hochstens
1.20 m Uber dem tiefsten oder 0.30 m Gber dem héchsten Punkt des gewachsenen Terrains langs der
Gebaudefassade (§ 14 Satz 1 V PBG). Im vorliegenden Fall zahlt das Erdgeschoss als Vollgeschoss. Die
daruber liegenden Obergeschosse stellen zwei weitere Vollgeschosse dar, womit die Anzahl der
zulassigen Vollgeschosse in der Wohnzone W3a erreicht ist.

Ein Dachgeschoss liegt Uber einem Flach- oder unter einem Mansarden- oder Tonnendach. Das
Dachgeschoss zahlt als Vollgeschoss, wenn die Flachen seiner Rdume mehr als 60 % jener des obersten
Vollgeschosses ausmachen. Fur diese Berechnung allein sind die Flachen anrechenbar (§8 Abs. 2 V
PBG). Bei diesen Flachen wird nicht auf die anrechenbare Geschossflache abgestellt, sondern auf die
Flachen innerhalb der Aussenmauern, wobei die Querschnittflachen der Aussenmauern dazu zu zahlen
sind (Flache inklusive Aussenwande). Sinn und Zweck der 60 %-Regelung ist es, dass vom ausseren
Erscheinungsbild her das Dachgeschoss eine bestimmte Grosse im Verhaltnis zum darunterliegenden
Vollgeschoss nicht Ubertreffen darf, ansonsten dieses Geschoss nicht mehr als Dachgeschoss
wahrgenommen wird. Vorliegend Ubertrifft die FlAche des obersten Geschosses die zulassige Flache fur
ein Dachgeschoss um ca. 2 m2. Damit zahlt das projektierte Dachgeschoss als Vollgeschoss und die
gesamte Baute hat ein Vollgeschoss zu viel. Die Riige ist demnach begriindet und in diesem Umfang
gutzuheissen.

28.29 Entscheid vom 13. Dezember 2011
Der Beschwerdefiihrer wehrt sich betreffend Aussichtsschutz.

Gemass §52 Abs. 1 VRG kann mit der Aufsichtsbeschwerde jedermann die Aufsichtsbehdrde Uber
Tatsachen in Kenntnis setzen, die ein Einschreiten der Aufsichtsbehdrde gegen eine untere
Verwaltungsbehdrde von Amtes wegen erfordern. Der Anzeiger hat nicht die Rechte einer Partei, die Art
der Erledigung ist ihm mitzuteilen, eine Pflicht zur Begriindung besteht nicht (§ 52 Abs. 2 - 4 VRG). Nach
standiger Praxis wird eine Anzeige von der Aufsichtsbehdrde nicht behandelt, sofern ein ordentliches oder
ausserordentliches Rechtmittel zur Verfligung steht.

Die Aufsicht Gber die Gemeinden steht gemass § 33 Abs. 1 GG dem Regierungsrat zu. Stellt die
Aufsichtsbehdrde einen Missstand in der Gemeindeverwaltung oder eine Vernachlassigung 6ffentlicher
Aufgaben fest, mahnt der Regierungsrat den Gemeinderat, Abhilfe zu schaffen (§ 37 GG). Nach
fruchtloser Mahnung oder in dringenden oder offenkundigen Fallen kann der Regierungsrat Massnahmen
treffen. Nach konstanter Rechtspraxis schreitet der Regierungsrat in seiner Eigenschaft als
Aufsichtsbehérde Uber die Gemeinden nur dann ein, wenn klares materielles Recht, wesentliche
Verfahrensvorschriften oder 6ffentliche Interessen offensichtlich missachtet werden.

Der Beschwerdeflhrer rigt insbesondere die Verletzung des Aussichtsschutzes. Die Bauweise in dem zur
Diskussion stehenden Gebiet wird in Erganzung und in Abweichung zu den Vorschriften der
Einzelbauweise gemass der BO in einem Bebauungsplan gemass § 32 PBG geregelt. Dieser
Bebauungsplan wurde vom Gemeinderat beschlossen und 6ffentlich aufgelegt. Der Regierungsrat hat den
Bebauungsplan genehmigt. Der Bebauungsplan sieht konkret vor, dass am entsprechenden Ort ein
Neubau mit 16 Vollgeschossen und zusatzlich einem Technikgeschoss als Attikageschoss erstellt werden
kann. Das geplante Hochhaus beeintrachtigt den 6ffentlichen Aussichtsschutz, wie er in der BO verankert
ist, nicht.
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Demnach sind die Rlge und somit auch die Aufsichtsbeschwerde unbegriindet und es ist nicht darauf
einzugehen.

Urteile und Entscheide in Sachen Planungs- und Baurecht
Druckdatum: 29. April 2026

29



Stichwortverzeichnis

Auml;sthetische Generalklausel, 10, 12, 18
Oumi;ffentlicherklauml;rung einer Strasse, 24
Ouml;ffentliches Interesse, 10, 26
Uuml;berbauungs(bestimmungen), 9
Uuml;bergangsrecht, 9

Akteneinsichtsrecht, 5

Alterswohnungen, 21

Altstadt, 11

Amt fuuml;r Denkmalpflege und Archauml;ologie, 5,
14

Amtsblattpublikation, 8, 9

Anzurechnende Landflauml;che, 14, 16

Arealbebauung, 12, 13, 23

Arealbebauung, Auml;nderungen, 13, 23

Attikageschoss, 12, 28

Auflagen und Bedingungen, 26

Aufschiebende Wirkung, 26

Aufsichtsbeschwerde, 28

Augenschein, 5

Aushub, 23

Auskragung, 8

Ausnuuml;tzungsuuml;bertragung, 15, 16

Ausnuuml;tzungsziffer, 12, 15

Ausnahmebewilligung, 8

Aussicht(-sschutz), 8, 28

Ausstand, 13

Ausstattung, 11

Aussteckung, 17

Auszonung, 25

Balkone, 11

Bau(fach)kommission, 10

Baubewilligung, 7

Baubewilligungs- und Baupolizeibehouml;rde, 17

Baubewilligungspflicht, 19, 23

Baugebiet / Nichtbaugebiet, Trennung, 18

Baugesuch, 23

Baupolizeiliche Massnahmen, 16

Baureife, 7

Bausperre, 27

Bauten und Anlagen, 19, 23

Bauverbot, 20

Bebauungsplan, 14, 28

Bebauungsplan, Auml;nderung, 13

Bebauungsplanpflicht, 14

Begruuml;ndungspflicht, 6, 12, 15, 21, 28

Beschwerdelegitimation, 9, 10, 24

Beschwerdeschrift, 15

Bodennutzung, 22

Bundesinventar der Landschaften und
Naturdenkmauml;ler von nationaler
Bedeutung (BLN), 5

Container, 20

30

Dachgeschoss, 12, 28
Denkmalpflege / Denkmalschutz, 5, 11
Dienstbarkeitsvertrag, 25

Eigentumsbeschrauml;nkung, 7, 17, 23
Eigentumsgarantie, 7, 10, 14, 16, 19
Einfriedungen, 20

Einmuuml;ndung, 7

Einordnung, 10, 18, 21

Einwendung, 21

Emissionen, 19

Energie, 15

Enteignung, 19, 24

Enteignung, Entschauml;digung, 17, 24
Erdgeschoss, 12, 28
Ermessen(suuml;berpruuml;fung), 16
Erschliessung, 7, 14, 25, 26
Erschliessungspflicht, 19
Erschliessungsstrasse, 24, 26

Fahrnisbaute, 20
Fahrzeugabstellplatz / Parkplatz, 8, 10
Farbgebung, 23

Feinerschliessung, 7, 26
Feststellungsentscheid, 10
Fitness, 12

Freiflauml;chenziffer, 14

Garage, 8

Gebauml;udeabstauml;nde, 18, 20, 27
Gebauml;udebegriff, 18, 20
Gebauml;udecharakter, 20
Gebauml;udehouml;he, 18
Gebauml;udelauml;nge, 8
Gemeindeversammlung, 25
Gemeinschaftsrauml;ume, 12
Gesamtplanung / Gesamtuuml;berbauung, 13
Geschossflauml;che, 28
Gestaltung(selemente), 23

Gesteigerter Gemeingebrauch, 10
Gewauml;sser / Fliessgewauml;sser, 16
Grenzabstand (-vorschriften), 6, 18, 20, 27
Groberschliessung, 7

Hauptwohnrichtung, 27
Hochhaus, 28

Inventar der schuuml;tzenswerten Denkmauml;ler,
5,14

Kanalisation, 16
Kantonsstrasse, 20
Kleinbaute, 8, 20
Kognition, 16, 17
Kompetenzdelegation, 18

Urteile und Entscheide in Sachen Planungs- und Baurecht
Druckdatum: 29. April 2026



Lauml;rmbelastung / Lauml;rmschutz, 19
Lauml;rmempfindlichkeitsstufe, 19
Lagerplauml;tze, 20

Meldepflicht, Denkmalschutz, 5, 14
Mobilfunkantenne, 5

Nauml;herbaurecht, 18, 27

Nachbarliche Interessen, 6, 23

Natur- und Heimatschutz, 5

Nicht stouml;rende Gewerbe- und
Dienstleistungsbetriebe, 18, 22, 28

Niveaulinien, 12

Nutzungsplan, 14, 22, 26

Nutzungsplan, Auml;nderung, 14, 22

Nutzungszone, 18

Ortsplanungsrevision, 21, 22, 26

Parzellenschauml;rfe, 22
Planbestauml;ndigkeit, 14, 22
Planungshorizont, 22
Planungssicherungsmassnahmen, 27
Planungszone, 7, 26

Privatstrasse, 16, 24

Profilierung, 17

Quartiergestaltungsplan, 13, 15

Rechtliches Gehouml;r, 5, 7, 11, 12, 15, 16
Rechtliches Gehouml;r, Heilung, 5, 16
Rechtsgleichheit, 11
Rechtsmittelbelehrung, 11
Rechtsschutzinteresse, 6, 25

Rechtsverweigerung / Rechtsverzouml;gerung, 6

Reservebauzone, 24
Revers, 8
Rolllauml;den/Storen, 23

Sanierung, 16

Sistierung des Verfahrens, 17
Sonnenkollektoren, 18
Strassenabstand, 8, 20

Terrainverauml;nderung, 6, 23
Trinkwasserversorgung, 17

Umgebungsgestaltung, 23
Umgebungsschutz, Denkmalpflege, 6, 14
Umzonung, 7, 21

Verbot des uuml;berspitzten Formalismus, 6

Vereinigung Schweizerischer Strassenfachleute
(VSS), 14

Verkehrsrichtplan, 26

Urteile und Entscheide in Sachen Planungs- und Baurecht
Druckdatum: 29. April 2026

Vertrauensschutz, 9, 26
Vollgeschoss, 12, 28
Vorpruuml;fung, 21

Waldabstand, 14
Wegrechte, 25
Wertstoff-Sortieranlage, 19
Widerrechtliche Bauten, 6
Wind-Energie, 18
Wohnzone, 18, 22, 28

Zone des ouml;ffentlichen Interesses, 21
Zonenkonformitauml;t, 18

Zonenplan, 13, 21
Zonenplan(auml;nderung), 21

Zufahrt, 25



	2011: Regierungsrat
	Entscheid vom 18. Januar 2011
	Entscheid vom 25. Januar 2011
	Entscheid vom 22. Februar 2011
	Entscheid vom 29. März 2011
	Entscheid vom 5. April 2011
	Entscheid vom 12. April 2011
	Entscheid vom 3. Mai 2011
	Entscheid vom 3. Mai 2011
	Entscheid vom 3. Mai 2011
	Entscheid vom 10. Mai 2011
	Entscheid vom 24. Mai 2011
	Entscheid vom 24. Mai 2011
	Entscheid vom 28. Juni 2011
	Entscheid vom 12. Juli 2011
	Entscheid vom 12. Juli 2011
	Entscheid vom 12. Juli 2011
	Entscheid vom 16. August 2011
	Entscheid vom 16. August 2011
	Entscheid vom 30. August 2011
	Entscheid vom 20. September 2011
	Entscheid vom 20. September 2011
	Entscheid vom 27. September 2011
	Entscheid vom 4. Oktober 2011
	Entscheid vom 16. November 2011
	Entscheid vom 29. November 2011
	Entscheid vom 6. Dezember 2011
	Entscheid vom 13. Dezember 2011
	Entscheid vom 13. Dezember 2011
	Entscheid vom 13. Dezember 2011


